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A. BEGRÜNDUNG 

I. Planungsgegenstand 

1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit 

Anlass für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1-50 VE ist die Ab-
sicht des Bezirks sowie ein entsprechender Antrag des Vorhabenträgers in Ergänzung der 
in unmittelbarer Umgebung bereits vorhandenen Sport- und Freizeitangebote des Sport-
Parks Poststadion eine Spa & Wellnessanlage auf dem Gelände des ehemaligen Sommer-
bades an der Seydlitzstraße im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit, zu entwickeln.  
 
Das ehemalige Sommerbad Tiergarten bestand im Wesentlichen aus drei Außenschwimm-
becken mit verschiedenen Größen und Tiefen. Ergänzt wurde das Sommerbad durch eine 
große Sitztribüne, einem eingeschossigen Baukörper für Umkleiden und Sanitärräume so-
wie kleineren Ergänzungsbauten. Aufgrund eines umfangreichen Sanierungsbedarfes 
konnte das Sommerbad seit dem Ende der Saison 2001 nicht weiter betrieben werden und 
wurde nach der Stilllegung und der Aufgabe als öffentliche Sportanlage von den Berliner 
Bäder Betrieben an den Liegenschaftsfonds übertragen. Nach dem das Areal ca. 4 Jahre 
brach lag und zunehmend verwilderte, fand sich seit 2006 eine Zwischennutzung, die ohne 
wesentliche Umbau- bzw. Abrissarbeiten auf dem Gelände einzog. Die dem Bad zugehöri-
gen Freiflächen und Liegewiesen wurden fortan in den Monaten zwischen April bis Oktober 
als Campingplatz genutzt. Die bestehenden Sanitärbereiche standen den Campern nach 
geringen baulichen Anpassungen ebenfalls zur Verfügung. Darüber hinaus wurden die e-
hemaligen Schwimmbecken zu Spielbereichen/ -feldern umgenutzt, auf der Tribüne wurde 
eine Bar eingerichtet und der zum Sommerbad gehörende Parkplatz an der Seydlitzstraße 
diente zur Deckung des Parkraumbedarfs sowie als Standplatz von Reisemobilen.  
Mit der Veräußerung des Geländes des ehemaligen Sommerbades im Frühjahr 2009 durch 
den Liegenschaftsfonds Berlin an den Vorhabenträger AMALA SPA BERLIN GMBH & CO. 
KG soll zukünftig eine kommerzielle Spa- und Wellnessanlage für durchschnittlich 500 täg-
liche Besucher an diesem Ort entstehen. Das vorliegende Konzept, welches vom Büro ja-
kob post architekten erarbeitet wurde, sieht die Errichtung eines 1 bis 2-geschossigen 
Komplexes bestehend aus vielfältigen Angeboten der Erholung und körperlichen Betäti-
gung vor. So sollen Bereiche geschaffen werden, die Massagen und Beautyanwendungen, 
verschiedene Saunalandschaften, Fitness und Ruhezonen ermöglichen. Ergänzt durch ei-
nen Außenpool und gastronomische Angebote soll sich die gesamte Anlage über Freiter-
rassen zum Fritz-Schloss-Park hin öffnen und so die Lagequalität der umgebenden Grün- 
und Freiflächen nutzen. Darüber hinaus ist auf der Fläche des bereits bestehenden Park-
platzes eine Stellplatzanlage mit einer Tiefgaragenebene zur Deckung des erforderlichen 
Parkraumbedarfs der Spa- und Wellnessanlage geplant.  
Grundlage für die vorgelegte Planung bildete die Absicht des Bezirks, die Flächennut-
zungsplanausweisung Grünfläche mit der Gemeinbedarfsnutzung Sport an dieser Stelle 
aufzugreifen und hier eine freizeit- und sportorientierte Nutzung auf kommerzieller Basis zu 
entwickeln. Dementsprechend hat das Bezirksamt Mitte am 06.05.2008 den Beschluss 
(Nr. 344) zur Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens 1-50 gefasst. Mit dem Einreichen 
des konkreten Bauvorhabens in Form des Vorhaben- und Erschließungsplanes gemäß § 
12 Abs. 1 BauGB und dem durch den Vorhabenträger am 20.08.2009 gestellten Antrag auf 
Einleitung und Durchführung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 
Abs. 2 BauGB wird das bereits begonnene Planverfahren, das auch die Voraussetzungen 
zur Realisierung von Zielsetzungen aus dem Programm Stadtumbau-West schaffen soll, 
als vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren 1-50 VE fortgeführt (Beschluss Nr. 795 
vom 29.09.2009). Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist erforder-
lich, da die Beurteilung eines entsprechenden Vorhabens nach § 34 BauGB nicht gegeben 
ist. Die Durchführung des verbindlichen Bauleitplanverfahrens erfolgt dabei auf der Grund-
lage des § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) im beschleunigten Verfah-
ren. 
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2. Plangebiet 

2.1 Lagebeschreibung 

Das ca. 1,9 ha große Plangebiet befindet sich im östlichen Bereich des Ortsteils Moabit, ca. 
600 m nordwestlich des Hauptbahnhofs, zwischen den Moabiter Altbaubereichen und dem 
städtebaulich neu zu entwickelnden, künftigen Stadtviertel um die Heidestraße. Der Gel-
tungsbereich umfasst das Grundstück der Seydlitzstraße 6 und die südöstlich angrenzen-
den Flurstücke 436 und 369 im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit. 
Nördlich und östlich des Plangebietes befindet sich die denkmalgeschützte Gesamtanlage 
des Poststadions sowie weitere Großspielfelder. Östlich des Geltungsbereiches auf den 
Grundstücken Seydlitzstraße 1-5 wurden in jüngster Vergangenheit Wohngebäude in Form 
von Reihenhäusern/ Townhouses errichtet. Südlich der ehemaligen Freibadfläche befindet 
sich das Hallenbad Tiergarten sowie daran anschließend ein weiteres Wohngebäude (Nr. 
8-10) an der Seydlitzstraße. Im Westen grenzt die öffentliche Parkanlage des Fritz-Schloß-
Parks an.  
 

 
 

Abbildung 1: Übersichtsplan mit Abgrenzung des Geltungsbereiches und stadträumlicher Einbindung des Plan-
gebiets, o.M. (Quelle: K5 RD/DVD 082, Bezirksämter von Berlin und Senatsverwaltung für Stadtentwicklung) 
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2.2 Bestand, Ausgangssituation 

2.2.1 Bestand im Geltungsbereich und angrenzende Um gebung 

Das Plangebiet beinhaltet die Flächen des ehemaligen Sommerbades Tiergarten, welches 
im Jahr 2001 stillgelegt wurde. Ungeachtet der mehrjährigen Zwischennutzung als inner-
städtischer Campingplatz ist das Gelände nach wie vor gekennzeichnet durch die baulichen 
Anlagen des vormaligen Sommerbades. So befinden sich im Plangebiet drei Schwimmbe-
cken, neben der 50 m x 20 m Wettkampfbahn mit Sprungturm zwei weitere mit Größen von 
20 m x 20 m sowie 10 m x 12 m, die Kinder- bzw. Nichtschwimmerbecken. Im Rahmen der 
Zwischennutzung als Campingplatz wurden die ehemaligen Schwimmbecken zum Teil mit 
Sand aufgefüllt und so zu Spielfeldern bzw. für Sportaktivitäten umfunktioniert. Des Weite-
ren befindet sich auf dem Areal eine 5-stufige Tribüne entlang der Wettkampfbahn mit ei-
nem zentral daran anschließenden überdachten Bereich von ca. 13 m x 18 m Größe. Die-
ser wird von den Campingplatzbetreibern als Bar- und Gastronomiebereich genutzt. Der 
größte überdachte Gebäudekomplex auf dem Gelände ist der eingeschossige Umkleide- 
und Sanitärbereich. Das ca. 14 m x 60 m große Gebäude entlang der östlichen Geltungs-
bereichsgrenze wurde nach geringfügigen Umbauten auch von den Zeltplatzgästen als Sa-
nitäranlage genutzt. Ergänzt durch kleinere Bauten in Form des alten Kassenhäuschens 
und des Bademeisterhauses sowie der versiegelten Wegeflächen sind durch die bestehen-
den baulichen Anlagen in Summe ca. 5.560 m² vollversiegelt. Die Stellplatzfläche an der 
Seydlitzstraße stellt abzüglich der Pflanzinseln eine zusätzliche Versiegelung von ca. 1.400 
m² dar. 
 
Die Umgebung des Plangebiets wird geprägt durch das nördlich gelegene Poststadion so-
wie weitere östlich angrenzende Großspielfelder, von denen das südliche aktuell zu zwei 
Spielfeldern umgebaut wurde. Die Bebauung des gesamten Blockbereichs zwischen den 
Straßenabschnitten der Seydlitzstraße, der Lehrter Straße, der Kruppstraße und der Ra-
thenower Straße ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch freistehende Gebäudestruktu-
ren entlang der Blockränder, die diverse öffentlichen Nutzungen als auch vereinzelte 
Wohnnutzung aufweisen. So finden sich in den Randbereichen des Blockes entlang der 
Rathenower Straße eine Schule mit Sporthalle, ein Jugendklub, eine Kita sowie ein Gebäu-
de des Bezirksamtes Mitte, dessen Nutzung zum 31.12.2010 eingestellt wurde. Unmittelbar 
südlich des Plangebietes befindet sich das weiterhin in Betrieb befindliche Hallenbad Tier-
garten. Weitere öffentliche Einrichtungen finden sich in der Kruppstraße sowie der Lehrter 
Straße mit einer Polizeidirektion und dem Amtsgericht Tiergarten mit angeschlossener JVA. 
Der zentrale Bereich des Blockes zwischen den genannten Straßenabschnitten wird domi-
niert von gestalteten Park- und Freiflächen des Fritz-Schloß-Parks, den Sportanlagen mit 
dem unter Denkmalschutz stehenden Poststadion einschließlich Sporthalle (ursprünglich 
Schwimmhalle) und Kassenanlage an der Lehrter Straße sowie den einzelnen baulichen 
Anlagen des ehemaligen Stadtbades. 
 
 

2.2.2 Erschließung 

Die Erschließung des Geltungsbereichs für den motorisierten Individualverkehr erfolgt über 
die unmittelbar südlich an das Plangebiet angrenzende Seydlitzstraße, welche im Osten an 
die Lehrter Straße und im Westen an die Rathenower Straße angebunden ist.  
 
Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (Fern-, S- und U-Bahn, Bus) ist mit 
dem ca. 600 m entfernten Hauptbahnhof gegeben. Dieser ist fußläufig über die Verbindung 
Lehrter Straße und Invalidenstraße erreichbar. Der Hauptbahnhof bildet mit seiner zentra-
len Lage einen Knotenpunkt für verschiedene Ost-West verkehrende S-Bahnlinien sowie 
für diverse Verbindungen der Bahn im Regional- und Fernverkehr. 
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Die nächstgelegenen Bushaltestellen befinden sich im Bereich Seydlitzstraße/ Ecke Lehrter 
Straße mit den Buslinien 120 und 123 sowie in der Rathenower Straße/ Ecke Turmstraße 
mit den Linien 123 und 187. Darüber hinaus verkehren diverse Buslinien einschließlich der 
Flughafenverbindung TXL in der Invalidenstraße.  
 
Mit den vorhandenen Haltestellen in unmittelbarer Nähe des Plangebietes und weiteren 
Anschlussmöglichkeiten weist das Gebiet eine gute Anbindung an das Netz des öffentli-
chen Nah- und Fernverkehrs auf. 
 
 

2.2.3 Eigentumsverhältnisse 

Sämtliche im Plangebiet liegende Flächen mit einer Gesamtgröße von ca. 18.850 m² befin-
den sich im Eigentum des Vorhabenträgers. 
 
 

2.2.4 Technische Infrastruktur / Leitungen 

Zur Klärung der vorhandenen Leitungs- und Kabelbestände innerhalb des Geltungsbe-
reichs sowie der Anforderungen der Leitungsträger an die vorliegende Planung haben die 
zuständigen Behörden und Erschließungsträger im Rahmen der Beteiligungen der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB Mitteilungen über 
ihren Bestand und ihre planerischen Absichten abgegeben. 
 
Vom örtlichen Fernwärmeversorger wurde mitgeteilt, dass das Gebiet an das Fernwärme-
netz angeschlossen ist und auch zukünftig eine Versorgung mit Fernwärme erfolgen kann. 
Der derzeitige Leitungsbestand, welcher auch benachbarte Bereiche versorgt, verläuft in 
Teilbereichen über das Vorhabengrundstück und ist durch einen Grundbucheintrag gesi-
chert. Eine Anschlussleitung reicht von der östlichen Geltungsbereichsgrenze des Vorha-
bens zum ehemaligen Tribünengebäude des Freibades. Im Rahmen der Umsetzung des 
Vorhabens sind alle Fragen im Zusammenhang mit Neuanschlüssen, Leitungsumverlegun-
gen, Bedarfsänderungen usw. mit dem zuständigen Versorgungsunternehmen zu klären.  
 
Gemäß den Aussagen der Berliner Wasserbetriebe befinden sich im Bereich des Vorha-
bens Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen, die im Rahmen ihrer Leistungsfä-
higkeit zur Verfügung stehen. Anschlussmöglichkeiten für Schmutz- und Regenwasser be-
stehen in der Seydlitzstraße und in der Lehrter Straße. Mit Einschränkung der abzuneh-
menden Regenabflussmenge von Dachflächen und gering verschmutzten Hofflächen in die 
Kanalisation ist jedoch zu rechnen.  
 
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass sich innerhalb des Plangebietes außer Betrieb 
befindliche Gasleitungen befinden. 
 
 

2.2.5 Geologie / Altlasten 

Boden  
Im Süden des Plangebiets entlang der Seydlitzstraße treten die Bodengesellschaften Re-
gosol, Pararendzina und Hortisol auf. Es handelt sich dabei um Siedlungsfläche auf Tal-
sand, die zum Teil auf Aufschüttung liegt. Der Großteil des Geltungsbereichs ist definiert 
als Pararendzina, Lockersyrosem und Regosol, und ist im Umweltatlas ebenfalls als Sied-
lungsfläche auf Talsand, zum Teil auf Aufschüttung gekennzeichnet. Die Bodenarten des 
Feinbodens sind im Ober- und Unterboden Mittelsand, Feinsand sowie mittel-lehmiger 
Sand. Die Leistungsfähigkeit der Böden in Bezug auf die natürlichen Bodenfunktionen und 
die Archivfunktion ist gering. Die Naturnähe des Bodens wird als Stufe 9 – extrem stark 
verändert beschrieben, sodass im Rahmen der Planungshinweise zum Bodenschutz der 
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überwiegende Teil des Geltungsbereiches in die Bodenschutzkategorie Vorrang 3 einge-
ordnet wird. Eingriffe sind in diesem Bereich zu minimieren, die Planung sollte optimiert 
werden und es sollten keine Nettoverluste an Funktionen zugelassen werden. Die Teilflä-
chen entlang der Seydlitzstraße fallen dagegen unter die Bodenschutzkategorie – Unerheb-
lichkeitsbereich (Böden ohne besondere Anforderungen), sodass für diese Flächen die all-
gemeinen Belange des Bodenschutzes zu berücksichtigen sind.  
 
Grundwasser 
Der Flurabstand des Grundwassers beträgt im Geltungsbereich zwischen 4-10 m. Die 
Grundwasserneubildung liegt im langjährigen Mittel bei 250 –300 mm/a, lediglich im südli-
chen Bereich entlang der Seydlitzstraße liegt der langjährige Mittelwert bei 150 – 200 
mm/a.  
 
Altlasten 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist nach Auskunft der Be-
hörden selbst größtenteils nicht im Bodenbelastungskataster erfasst, grenzt jedoch im 
westlichen Bereich unmittelbar an die Katasterfläche 217 an, welche als altlastenverdächti-
ge Fläche (Altablagerung) im Bodenbelastungskataster erfasst ist. Bei der Fläche 217 han-
delt es sich um den Fritz-Schloß-Park, welcher in den Jahren 1950-1954 zu Ablagerung 
bzw. Aufschüttung von Trümmern in einem Umfang von ca. 1 Mio m³ Schutt genutzt wurde. 
Es kann auch aufgrund der im westlichen Teil des Grundstücks verlaufenden Höhenlinien 
nicht ausgeschlossen werden, dass Aufschüttungsbereiche bis in den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes hineinreichen. Der Trümmerschutt selbst weist punktuelle Belastungen 
mit Schwermetallen und Polycyclischen Aromaten (PAK) auf. 
 
Darüber hinaus hat die Auswertung des historischen Katasters zur Nutzungshistorie für den 
an der Seydlitzstraße befindlichen Teil des Geltungsbereiches einen Anfangsverdacht auf 
flüchtige Stoffe (Benzin) im Untergrund ergeben. Dieser Bereich war im Jahr 1986 Teil ei-
nes sich in der Seydlitzstr. 1-5 befindlichen Fuhrparkgeländes.  
 
Nach Auswertung der derzeitigen Informationen zur Altlastensituation des Vorha-
bengrundstücks bestehen seitens der zuständigen Behörden keine grundsätzlichen Beden-
ken gegen die angestrebte Nutzung. Aufgrund des in einzelnen Teilbereichen des Grund-
stücks derzeit noch bestehenden Altlastenverdachts werden im Durchführungsvertrag (sie-
he Kap. II 3.9 Durchführungsvertrag) zusätzliche verbindliche Regelungen aufgenommen, 
dass im Falle eines Auffindens von Altlasten auf Grundlage gutachterlicher Ermittlungen 
und in Abstimmung mit den Behörden gezielte Maßnahmen zur Nutzungsbeschränkung 
bzw. zur Sanierung der belasteten Flächen durchzuführen sind. 
 
 

2.2.6 Ökologie und Freiflächen 

Eine Biotoptypenkartierung1 wurde durch Begehung und Erfassung der kennzeichnenden 
Pflanzenarten am 15.08.2009 durchgeführt. Das Plangebiet ist aufgrund der früheren Nut-
zung als Schwimmbad zu ca. 40 % durch bebaute Flächen (Gebäude und Schwimmbe-
cken) versiegelt und Verkehrs-, Wege- und Stellplatzflächen teilversiegelt. Die verbleiben-
den Freiflächen sind gekennzeichnet durch anthropogene Rohbodenstandorte und Rude-
ralfluren; durch Grünlandflächen, Staudenfluren und Rasengesellschaften sowie durch Ge-
büsche und Bäume. Der innerhalb des Vorhabengrundstücks vorkommende Biotoptyp der 
Staudenfluren und Teile der Laubgebüsche weisen auf einer zugrunde gelegten fünfstufi-
gen Werteskala (sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch) eine mittlere Bedeutung auf. 
Dagegen weisen die überwiegenden Teile der Solitärbäume und Baumgruppen sowie der 
mehrschichtige Gehölzbestand entlang der westlichen Geltungsbereichsgrenze eine hohe 

                                                
1  Biotopkartierung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1-50 VE; Judith Stauch; August 2009 
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Bedeutung auf. Der bestehende wertvolle Gehölzbestand an der Grundstücksgrenze zum 
Fritz-Schloss-Park wird durch die vorliegende Planung nicht beeinträchtigt. Jedoch müssen 
bei Realisierung des Vorhabens voraussichtlich 38 Bäume gefällt werden, die unter die Be-
stimmungen der Baumschutzverordnung fallen. In Abhängigkeit von Stammumfang, Baum-
art und Schädigungsgrad erfolgt eine Ermittlung des Ersatzbedarfs auf der Bewertungs-
grundlage der Berliner Bauschutzverordnung. Sofern der Ersatzbedarf nicht oder nur teil-
weise auf dem Grundstück getätigt werden kann und keine geeigneten öffentlichen Pflanz-
standorte verfügbar sind, kommt gemäß Baumschutzverordnung eine Ersatzzahlung in Be-
tracht. 
 
Geschützte Biotope gemäß § 26a NatSchG Bln sind im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans nicht vorhanden.  
 
Im Rahmen der Begutachtung wurde auch das Potenzial für geschützte und gefährdete 
Pflanzen- und Tierarten eingeschätzt. Als Lebensraum für diese Arten (z. B. Bodenbrüter) 
scheiden die Ruderalflächen des Untersuchungsgebiets aufgrund ihrer Lage und Kleinflä-
chigkeit, der unspezifischen Ausprägung, des kurzen Entwicklungszeitraums und der star-
ken anthropogenen Einflüsse aus. Der Baumbestand, der voraussichtlich gerodet wird, 
wurde hinsichtlich Baumhöhlen und Totholz untersucht. Sehr alter Baumbestand befindet 
sich nicht darunter und es wurden keine potenziellen Bruthöhlen oder ausgeprägte Tothol-
zanteile festgestellt. Als Brutstätten für Höhlenbrüter oder besonders geschützte Käferarten 
scheiden sie somit aus. Von hoher Bedeutung als Gehölzlebensraum insbesondere für Vo-
gelarten und auch Fledermäusen ist der mehrschichtige, strukturreiche Gehölzbestand mit 
relativ alten Bäumen am westlichen Rand des Geltungsbereichs zu betrachten. Dieser Be-
stand soll gemäß Planung jedoch erhalten bleiben. Eine wesentliche Zunahme von Störun-
gen infolge der geplanten ganzjährigen Nutzung durch die Wellness-Einrichtungen ist nicht 
zu erwarten. Des Weiteren ist das Vorkommen eines Fuchses im Plangebiet bekannt. Das 
Gelände kommt wegen seiner geringen Größe nur als Teil des Jagdgebietes in Betracht. 
Sofern sich ein Fuchsbau in dem mehrschichtigen Gehölzbestand befindet (der in der Folge 
auch von anderen Tierarten genutzt werden kann) ist bei Unterlassen von Eingriffen in den 
Gehölzbestand keine Beeinträchtigung zu erwarten, ebenso wenig für andere Kleinsäuger 
(z. B. Mäusearten, potenziell Fledermäuse, Igel).  
 
Luftgüte 
Bezüglich der klimaökologischen Funktion gilt der Geltungsbereich als Siedlungsraum im 
Einwirkbereich der Kaltluftentstehungsgebiete. Es liegt gute Durchlüftung sowie überwie-
gend geringe bis keine bioklimatische Belastung im Plangebiet vor. Im Übergangsbereich 
zum Park ist der Geltungsbereich bioklimatisch gering in Einzelfällen mäßig belastet. Das 
Plangebiet liegt in einem klimatisch günstigen Siedlungsraum.  
 
 

2.2.7 Denkmalschutz 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine unter Denkmalschutz stehende Anlagen/ 
Ensembles. 
Gemäß der Denkmalliste von Berlin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit Stand 
11.08.2009 befindet sich nordöstlich an den Geltungsbereich angrenzend der Denkmalbe-
reich (Gesamtanlage) des Poststadions mit ehemaliger Schwimmhalle (heute Sporthalle) 
und Kassenanlage aus den Jahren 1926-29 mit der Denkmalnummer 09050275. Darüber 
hinaus befinden sich in einer Entfernung von ca. 210 m zum Geltungsbereich die Bau-
denkmale Rathenower Straße 9-10 (Wohnhaus für unverheiratete Offiziere der Kaserne 
des 4. Garderegiments zu Fuß aus dem Jahr 1909-10 mit der Denkmalnummer 09050342) 
sowie Rathenower Straße 11-12 (Unterkunftsgebäude der Kaserne des 4. Garderegiments 
zu Fuß aus dem Jahr 1891-93 mit der Denkmalnummer 09050343).  
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Weitere unter Denkmalschutz stehende Anlagen/ Ensembles finden sich beiderseits der 
Kruppstraße (weitere Kasernen des 1. Garde-Feld-Artillerie-Regiments) und östlich der 
Lehrter Straße (u.a. Mietshausgruppe). 
 
 

2.3 Planerische Ausgangssituation 

2.3.1 Flächennutzungsplan (FNP) 

Im Flächennutzungsplan (FNP) von Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
12. November 2009 (ABl. S. 2666), zuletzt geändert am 17. Februar 2011 (ABl. S. 438), ist 
der Geltungsbereich als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sport dargestellt. Das süd-
westlich an das Plangebiet angrenzende Hallenbad Tiergarten ist als Gemeinbedarfsnut-
zung Sport gekennzeichnet. Des Weiteren ist die den Geltungsbereich in Ost-West-
Richtung kreuzende Trasse der geplanten U-Bahnlinie 5 gekennzeichnet. Der westlich des 
Plangebiets liegende Fritz-Schloß-Park ist als Grünfläche mit der Signatur Parkanlage dar-
gestellt. Südlich der Seydlitzstraße grenzen Wohnbauflächen W1 (GFZ über 1,5) an. Das 
Plangebiet liegt innerhalb des Vorranggebiets für Luftreinhaltung. 
 
 

Ausschnitt aus dem FNP Berlin (aktuelle Arbeitskarte) 
 
Die Entwicklungsfähigkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes aus dem FNP ge-
mäß Entwicklungsgrundsatz 7 ist gegeben, wenn die Festsetzung von bauliche Anlagen auf 
den dargestellten Standorten für ungedeckte Sportanlagen mit der Zweckbestimmung im 
Einklang steht und die Vereinbarkeit mit der Umgebung gewährleistet ist. Das Planungsziel 
im vorliegenden Fall stellt die Errichtung einer auf die parkähnliche Umgebung ausgerichte-
ten Spa- und Wellnessanlage dar. Aufgrund der klaren Ausrichtung der geplanten Anlage 
auf die körperliche Betätigung, die Erholung sowie gesundheitliche Aspekte mit Nutzung 
und Einbeziehung des parkartigen Außenbereichs ist eine Vereinbarkeit mit dem im FNP 
dargestellten Symbol der ungedeckten Sportanlage als auch der Umgebung gegeben. Die 
wesentlichen Funktionen der Grün- und Freiflächen bleiben gewahrt und die gemäß den 
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geplanten Festsetzungen zulässige Bebauung mit einer Bauhöhe von 1 bis maximal 2 Voll-
geschossen fügt sich in die umgebende Parklandschaft ein.  
 
 

2.3.2 Raumordnung 

Gemäß Festlegungskarte 1 des LEP B-B liegt das Plangebiet innerhalb des Gestaltungs-
raums Siedlung, in dem eine Siedlungsentwicklung zulässig ist. Der Entwurf des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes 1-50 VE steht somit im Einklang mit dem Grundsatz aus dem 
§ 5 Abs. 2 LEPro 2007 (Vorrang von Innen- vor Außenentwicklung) und ist den Zielen der 
Raumordnung angepasst. Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat dies im Rahmen 
der Mitteilung der Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernissen der Raumordnung mit 
Schreiben vom 23. Juni 2009 (GL5.3) mitgeteilt.  
 
 

2.3.3 Landschaftsprogramm (LaPro 94) 

Biotop- und Artenschutz 
Das Plangebiet liegt im Innenstadtbereich des städtisch geprägten Raums, in dem die fol-
genden Ziele verfolgt werden: 

�� Erhalt von Freiflächen und Beseitigung von unnötiger Bodenversiegelung in Stra-
ßenräumen, Höfen und Grünanlagen; 

�� Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna (Hof-, Dach- und Wand-
begrünung); 

�� Kompensation von baulichen Verdichtungen; 
�� Verwendung standortgemäßer Wildpflanzen bei der Grüngestaltung. 

 
Erholung und Freiraumnutzung 
Der Geltungsbereich ist in der entsprechenden Karte als sonstiges Sieldungsgebiet - Flä-
chen mit übergeordneten Einrichtungen für die intensive Erholungsnutzung gekennzeich-
net. Als Ziel wird die Entwicklung von Konzepten für die Mehrfachnutzung und die Öffnung 
für die Allgemeinheit definiert. 
 
Der südliche Teil des Geltungsgebereichs ist als Grünfläche/Parkanlage mit folgenden Zie-
len gekennzeichnet: 

�� Entwicklung und Neuanlage mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten; 
�� Auslagerung störender und beeinträchtigender Nutzungen; 
�� Verbesserung der Aufenthaltsqualität. 

 
Landschaftsbild 
Der Geltungsbereich ist als Innenstadtbereich im städtisch geprägten Räum gekennzeich-
net. Hier gelten die folgenden Ziele: 

�� Erhalt und Entwicklung begrünter Straßenräume, Wiederherstellung von Alleen, 
Promenaden, Stadtplätzen und Vorgärten; 

�� Verbesserung der Wahrnehmbarkeit von Spree und Panke, Anlage von gewässer-
begleitenden Promenaden; 

�� Betonung von Block- und Platzrändern durch Baumpflanzungen, Begrünung von 
Höfen, Dächern und Wänden; 

�� Betonung landschaftsbildprägender Elemente (Hangkante, historische Elemente, 
gebietstypische Pflanzenarten) bei der Gestaltung von Freiflächen; 

�� Schaffung qualitativ hochwertig gestalteter Freiräume bei baulicher Verdichtung. 
 
Naturhaushalt/Umweltschutz 
Der Geltungsbereich wird als Grün-/ Freifläche dargestellt. Als Ziel wird der Erhalt und die 
Entwicklung aus Gründen des Bodenschutzes, der Grundwasserneubildung und der Kli-
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mawirksamkeit genannt. Darüber hinaus ist der Geltungsbereich Teil des Vorranggebiets 
für den Klimaschutz mit den entsprechenden Zielen: 

�� Erhalt klimatisch wirksamer Freiräume; 
�� Sicherung und Verbesserung des Luftaustauschs; 
�� Vermeidung bzw. Ausgleich von Bodenversiegelung. 

 
Ein Teilbereich an der Seydlitzstraße wird als Siedlungsgebiet mit Schwerpunkt Entsiege-
lung dargestellt, für das die folgenden Ziele genannt werden: 

�� Erhöhung der naturhaushaltswirksamen Flächen (Entsiegelung sowie Dach-, Hof- 
und Wandbegrünung); 

�� Kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung; 
�� Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschutzes; 
�� Dezentrale Regenwasserversickerung; 
�� Förderung emissionsarmer Heizsysteme. 

 
Den Aussagen des LaPro 94 wird durch das geplante Vorhaben im Wesentlichen entspro-
chen. So werden die geplanten Eingriffe auf ein Minimum begrenzt und vorrangig in Berei-
chen, welche bereits versiegelt sind, beschränkt. Mit der Anordnung der Baugrenzen i.V.m. 
einer maximalen Zweigeschossigkeit sowie zusätzlichen Festsetzungen von grünordneri-
schen Maßnahmen, wie einer Dachbegrünung und der Herstellung von 50% der Terrassen-
flächen in einem wasser- und luftdurchlässigem Aufbau wird die verträgliche Integration des 
Bauvorhabens in den umgebenden Freiraum gemäß der Zielvorstellungen des Land-
schaftsprogramms verdeutlicht. 
 
 

2.3.4 Stadtentwicklungsplanung (StEP); Räumliche Be reichsentwicklungsplanung (BEP) 

StEP Wohnen 
Der Stadtentwicklungsplan Wohnen (StEP Wohnen) wurde vom Berliner Senat am 10. Au-
gust 1999 beschlossen. Die dazu erarbeitete Karte stellt den Geltungsbereich des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans 1-50 VE nicht gesondert dar. 
 
StEP Industrie und Gewerbe 
Der Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe wurde vom Berliner Senat am 25. Janu-
ar 2011 beschlossen. Er stellt den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans 1-50 VE nicht gesondert dar. In südöstlicher Richtung wird der Hauptbahnhof als S- 
und Fernbahnhof gekennzeichnet. 
 
StEP Zentren 3 
Der Senat von Berlin hat in seiner Sitzung am 12. April 2011 den Stadtentwicklungsplan 
Zentren 3 beschlossen. Ein Kernpunkt des Stadtentwicklungsplans ist die Stärkung und att-
raktive Gestaltung der städtischen Zentren. Dieses Ziel soll in erster Linie über eine Quali-
tätssteigerung der bestehenden Zentren und Einkaufsstraßen erreicht werden, weniger ü-
ber einen reinen Flächenzuwachs.  
Im Stadtentwicklungsplan Zentren 3 (Zentrenkonzept – Zentrenhierachie) wird der ca. 
2,5 km entfernte Bereich der Friedrichstraße als Zentrumsbereichskern innerhalb des Zent-
rumsbereichs gekennzeichnet. Darüber hinaus wird der ca. 2,0 km entfernte Bereich der 
Müllerstraße als nächstgelegenes Hauptzentrum sowie in ca. 1,0 km Entfernung die Turm-
straße als Stadtteilzentrum gekennzeichnet. 
 
StEP Verkehr  
Der Stadtentwicklungsplan Verkehr  wurde am 29. März 2011 vom Berliner Senat be-
schlossen. Eine zentrale Aufgabe des StEP Verkehr ist die Entlastung der Stadträume in-
nerhalb des S-Bahnrings, insbesondere der „historischen Mitte“, vom Pkw-Verkehr. Vorran-
giges Ziel ist eine Aufwertung des Lebensraumes Innenstadt sowie die Verbesserung der 
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Bedingungen für den nichtmotorisierten Verkehrs und den Wirtschaftsverkehr, sodass der 
Trend der wachsenden Automobilität unterbrochen und die Anteile der stadtverträglichen 
Mobilitätsformen im Umweltverbund, bestehend aus ÖPNV, Rad- und Fußverkehr gestei-
gert werden.  
Die den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1-50 VE erschließen-
de Seydlitzstraße ist in der Karte des Übergeordneten Straßennetzes (Bestand 2011) nicht 
gesondert gekennzeichnet. Die sich in der näheren Umgebung befindende Rathenower 
Straße wird als örtliche Straßenverbindung der Stufe III dargestellt. Die Lehrter Straße und 
die Invalidenstraße werden als übergeordnete Straßenverbindungen der Stufe II gekenn-
zeichnet. In der Karte Straßennetz Planung 2025 werden die umgebenden Straßenab-
schnitte unverändert in den gleichen Einstufungen dargestellt. 
 
 

2.3.5 Bereichsentwicklungsplanung (BEP) 

Die Bereichsentwicklungsplanung (BEP) gehört zu den städtebaulichen Planungen, die von 
den Berliner Bezirken in eigener Verantwortung aufgestellt werden. Gemäß Ausführungs-
gesetz des Landes Berlin zum Baugesetzbuch [§4 AGBauGB vom 7.11. 1999, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 03. November 2005 (GVBl. S. 692)] dient die Bereichsentwick-
lungsplanung der teilräumlichen Entwicklung.  
 
Die Bereichsentwicklungsplanung BEP, die von der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 
am 18. November 2004 beschlossen wurde, weist in ihrem Nutzungskonzept den überwie-
genden Geltungsbereich als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Badeplatz/ Freibad aus. 
Ein schmaler Streifen entlang der Seydlitzstraße ist als Mischgebiet in Verbindung mit einer 
gedeckten Sportanlage gekennzeichnet. Die durch die BEP ausgewiesene grünflächenbe-
zogene Freibadnutzung findet in den Inhalten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, 
mit der Festsetzung von Terrassen und Außenschwimmbecken, ihre Umsetzung. Die Aus-
richtung der Spa- und Wellnessanlage auf die Sport- und Erholungsnutzung entspricht so-
mit dem angestrebten Nutzungskonzept des Bezirkes. Die sich im Bereich des ausgewie-
senen Mischgebietes befindliche Stellplatzanlage mit Tiefgarage steht den Aussagen der 
BEP nicht entgegen. 
 
 

2.3.6 Fachplan Grün- und Freiflächen 

Die BEP wird durch sektorale Fachpläne ergänzt, z.B. zur sozialen Infrastruktur, zu Grün- 
und Freiflächen und für den Einzelhandel. Sie stellen für den Bezirk die jeweiligen Ent-
wicklungs- und Planungsziele dar und konkretisieren die generalisierten Darstellungen der 
BEP. Der Fachplan Grün- und Freiflächen beinhaltet zum Beispiel eine differenzierte Dar-
stellung der Nutzungsfunktionen wie Parkanlagen Spielplätze, Sportflächen, etc.. 
 
Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1-50 VE ist im Fachplan Grün- 
und Freiflächen (BA-Beschluss Nr. 525 vom 02.12.2008) nicht gesondert gekennzeichnet. 
Der westlich gelegene Fritz-Schloss-Park ist als öffentliche Grünfläche im Bestand sowie 
der östlich gelegene SportPark Poststadion als Sportanlage gekennzeichnet. Darüber hin-
aus ist parallel zur Seydlitzstraße sowie durch den Fritz-Schloss-Park und den SportPark 
Poststadion verlaufend eine bezirkliche Grünverbindung dargestellt.  
 
 

2.3.7 Erhaltungsgebiet gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 1 Bau GB 

Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1-50 VE befindet sich innerhalb 
des Geltungsbereichs der Erhaltungsverordnung Poststadion  gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB vom 23. Dezember 1988 (GVBl. S. 2446). Begründet wird der Schutzstatus mit der 
besonderen städtebauliche Eigenart, welche sich aus der historischen städtebaulichen 
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Konzeption sowie der historischen spezifischen Nutzungs- und Gestaltungsstruktur des 
Gebietes definiert und sich deutlich von der umgebenden Stadtstruktur unterscheidet. Da-
bei wird als besondere Eigenart der Gesamtanlage Poststadion die offene Bauweise und 
deren Verknüpfung mit den Freiflächen hervorgehoben.  
Mit Stellungnahme vom 02.05.2011 wurde durch die zuständige Stelle beim Amt für Planen 
und Genehmigen Mitte bestätigt, dass das geplante Vorhaben mit den Zielen der Erhal-
tungsverordnung Poststadion gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB vereinbar ist und diesen 
nicht entgegen steht.  
 
 

2.3.8 Derzeitiges Planungsrecht / angrenzende Bebau ungspläne 

Für das Plangebiet liegt derzeit kein verbindlicher Bauleitplan vor.  
 
Der Baunutzungsplan von 1958/60 sieht für das Plangebiet die Ausweisung „Nichtbauge-
biet“ vor. Der Baunutzungsplan wurde als verbindlicher Bauleitplan jedoch lediglich für die 
als Baugebiet ausgewiesenen Flächen ins seinerzeitige BBauG (heute BauGB) übergelei-
tet. Demzufolge sind die im Baunutzungsplan nicht als Baugebiet ausgewiesenen Flächen 
– hier Nichtbaugebiet – nicht durch einen verbindlichen Bauleitplan überplant. Die Zulässig-
keit baulicher Anlagen im Plangebiet regelt sich gegenwärtig gemäß den Vorschriften des 
§ 34 BauGB (im Zusammenhang bebauter Ortsteil). Die Zulässigkeit des geplanten Vorha-
bens nach § 34 BauGB ist jedoch nicht gegeben, sodass die Aufstellung und Durchführung 
eines verbindlichen Bauleitplanverfahrens erforderlich ist. 
 
Teilflächen des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1-50 VE wa-
ren vormals Bestandteil des sich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 1-48, des-
sen Geltungsbereich für die Aufstellung des Bebauungsplanes 1-50 (Beschluss Nr. 344 
vom 06.05.2008) – jetzt 1-50 VE (Beschluss Nr. 795 vom 29.09.2009) geändert wurde. Der 
verbleibende Geltungsbereich des benachbarten Bebauungsplanes 1-48 schließt östlich, 
südlich und südwestlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1-50 VE an. Pla-
nungsziel war die Festsetzung von Sondergebietsflächen (Sport, Gesundheit, Fremdenbe-
herbergung), gedeckte und ungedeckte Sportanlagen sowie eines Mischgebiets. Aufgrund 
der auf den Grundstücken Seydlitzstraße 1-5 in jüngster Vergangenheit errichteten Wohn-
gebäude ist die Verwirklichung dieser ursprünglichen Planungsziele jedoch in weiten Teil-
bereichen ausgeschlossen. Das Bebauungsplanverfahren 1-48 ruht derzeit.  
 
 

2.3.9 Stadtumbau West 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegt innerhalb des Teilbe-
reichs B - Lehrter Straße - im Gebiet Tiergarten-Nordring/ Heidestraße des Förderpro-
gramms Stadtumbau West. Für die betreffenden Teilflächen des Stadtumbauprogramms 
werden Aufwertungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zum Umbau in den zukünftigen 
SportPark Poststadion durchgeführt.  
 
Schwerpunkt in diesem Teilbereich ist die Modernisierung, Ergänzung und teilweise Neu-
strukturierung der Freiräume. Mit dem Döberitzer Grünzug soll die Turmstraße mit dem A-
real Heidestraße über den Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal hinweg bis zum Panke-
Grünzug verbunden werden. Geplant ist das Poststadion und den Fritz-Schloß-Park zu ei-
nem Sport-, Freizeit- und Erholungspark auszubauen. Zur Verbesserung der Angebots-
struktur sowie von Sicherheit und Sauberkeit soll mit Hilfe eines Netzwerks von lokalen Ak-
teuren ein Betreiberkonzept aufgebaut werden. 
 
Als Maßnahme, die den Geltungsbereich betrifft, wird die Döberitzer Verbindung unter der 
Nummer B 2.53 aufgeführt. Diese befindet sich südlich angrenzend des geplanten Kassen-
gebäudes und verläuft in Ost-West-Richtung. Der restliche Teil des Plangebiets ist unter 
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der Nummer B 2.92 mit dem Ziel der Aufwertung des Sommerbadstandortes aufgelistet. 
Dabei ist der östliche Teil des Geltungsbereichs mit der Zweckbestimmung „Wellness“ (ge-
plant) versehen. Der südliche Teil an der Seydlitzstraße ist als Parkplatzfläche gekenn-
zeichnet. 
 
 

2.3.10 Planwerk Innere Stadt 

Das Planwerk Innere Stadt stellt das geplante Vorhaben der Spa- und Wellnessanlage als 
abgestimmte Planung dar. Das Planwerk Innere Stadt, das am 11. Januar 2011 durch den 
Senat von Berlin beschlossen wurde, basiert auf dem ebenfalls vom Senat beschlossenen 
Planwerk Innenstadt aus dem Jahr 1999, welches sowohl räumlich als auch methodisch 
erweitert und ergänzt wurde. 
 
 

2.3.11 Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 1 3 a BauGB 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1-50 VE weist eine Ge-
samtausdehnung von ca. 1,9 ha auf. Aufgrund der Größe des geplanten Baugebietes ent-
sprechend des Geltungsbereichs und der sich aus der geplanten GRZ ergebenden maxi-
malen überbaubaren Fläche von ca. 7.730 m² (einschließlich Terrassen und Schwimmbe-
cken) wird der Schwellenwert gem. § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB, der auf 20.000 m² überbau-
bare Grundstücksfläche festgelegt wurde, deutlich unterschritten. Die Voraussetzungen zur 
Durchführung eines beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 a BauGB liegen demnach vor. 
 
Bebauungspläne für die Innenentwicklung stehen unter der Anwendungsvoraussetzung, 
dass in ihnen Flächen wiedernutzbar gemacht werden, eine Nachverdichtung erfolgt oder 
eine andere Maßnahme zur Innenentwicklung, z.B. zur Sicherung von Infrastrukturmaß-
nahmen, vorgenommen werden muss. Das vorliegende Bebauungsplanverfahren dient der 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, die vormals als Stadtbad genutzt wurden. Nach der 
Aufgabe des Standortes und der zwischenzeitlichen Nutzung als Campingplatz einschließ-
lich der Nutzung bzw. Umnutzung der bestehenden baulichen Anlagen, soll nun eine par-
tielle Neubebauung des Geländes mit einer Spa- und Wellnessanlage erfolgen. Die geplan-
te Maßnahme ist somit der Innenentwicklung im Sinne des § 13 a BauGB zuzuordnen.  
Mit der Anwendung des beschleunigten Verfahrens kann zudem dem kurzfristigen Investiti-
onsbedarf in angemessener Weise Rechnung getragen werden. 
 
Das an das Plangebiet angrenzende Bebauungsplanverfahren 1-48 soll kurzfristig einge-
stellt oder zukünftig als Regelverfahren fortgeführt werden. Die Bekanntmachung entspre-
chender Beschlüsse wird vor Festsetzung dieses Bebauungsplans im Amtsblatt für Berlin 
erfolgen. 
 
Durch das Bebauungsplanverfahren erfolgt keine Begründung der Zulässigkeit von Vorha-
ben, die die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht zur Folge haben, noch lie-
gen Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 
genannten Schutzgüter (Erhaltungsziele und Schutzzweck von Gebieten von gemeinschaft-
licher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes) durch die geplanten Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans vor. 
 
Insofern bestehen keine Bedenken, die vom Gesetzgeber geschaffenen Möglichkeiten der 
beschleunigten Innenentwicklung, die dem Nachhaltigkeitsziel der Reduzierung des Flä-
chenverbrauchs dient, im vorliegenden Fall anzuwenden. 
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Da das Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 BauGB durchgeführt wird, wird von der Durchführung der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, von der Anfertigung eines Umweltberichts nach § 2 a BauGB, von der An-
gabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgese-
hen. 
Eingriffe, die durch die geplanten Festsetzungen des verbindlichen Bauleitplans vorbereitet 
werden, gelten bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder planungsrechtlich zulässig. 
Der im beschleunigten Verfahren mögliche Verzicht auf die Umweltprüfung befreit jedoch 
nicht von der Pflicht, die Umweltbelange in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu 
berücksichtigen. Aufgrund dessen wurde in Vorbereitung des planungsrechtlichen Verfah-
rens eine Biotoptypenkartierung durch Begehung und Erfassung der kennzeichnenden 
Pflanzenarten im August 2009 durchgeführt, deren Ergebnisse in das Verfahren eingeflos-
sen sind. Im Rahmen der Erfassung wurde auch das Potenzial für geschützte und gefähr-
dete Pflanzen- und Tierarten eingeschätzt. Zur Einschätzung der ökologischen, insbeson-
dere der faunistischen Funktionsbeziehungen wurde die örtliche Begehung auf die das 
Plangebiet umgebenden Bereiche ausgeweitet. 
 
 

2.3.12 Städtebaulich-hochbauliches Konzept 

Das mit dem Bezirk vorabgestimmte städtebaulich-hochbauliche Konzept der geplanten 
Spa- und Wellnessanlage bildet die Grundlage der geplanten Festsetzungen des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans. 
 
Das Neuordnungskonzept der AMALA SPA BERLIN GMBH & CO. KG sieht für das Plan-
gebiet eine 1 bis 2-geschossige Bebauung im Bereich der ehemaligen Schwimmbecken 
und Sanitärgebäude vor. Der Gebäudebestand sowie die vormaligen Becken werden z.T. 
zurückgebaut (Teile der Baulichkeiten werden in die Neukonzeption einbezogen). Der 
Hauptbaukörper, welcher an der östlichen Geltungsbereichsgrenze gelegen ist, soll An-
wendungen wie Sauna, Fitness, Ruheräume, etc. beherbergen und entwickelt sich in seiner 
Gestalt um einen Außenpool mit angegliederten Terrassen- und Liegebereichen. Ergänzt 
wird der Hauptbaukörper durch kleinere Gebäude, die der Unterbringung eines Saunador-
fes dienen, sowie ein Poolhaus und ein Gartenhaus. Die gesamte bauliche Anlage ist in der 
Art konzipiert, dass sich der Hauptbaukörper zum Park hin öffnet und terrassenförmig in der 
Höhe staffelt. Die verbleibenden Freiräume sollen weiterhin als Liegewiesen genutzt wer-
den. Durch die Konzentration der Bebauung im nordöstlichen Geltungsbereich, in dem be-
reits die Bebauungen des ehemaligen Sommerbads lagen, kann die Inanspruchnahme bis-
her unversiegelter Bereiche minimiert werden. 
 
Ergänzend soll aufgrund der derzeit für den Vollbetrieb der Anlage nur in unzureichender 
Anzahl zur Verfügung stehenden Stellplätze auf dem bestehenden Parkplatz an der Seyd-
litzstraße sowie unter Berücksichtigung des hohen Parkdrucks innerhalb der angrenzenden 
Straßenräume im Rahmen des geplanten Vorhabens der bestehende Parkplatz zu einer 
Stellplatzanlage mit einer Tiefgaragenebene ausgebaut werden. Der vorliegende Entwurf 
sieht eine Stellplatzanzahl von ca. 109 Stellplätzen vor. Die Konzeption der Tiefgarage 
sieht eine unmittelbare unterirdische fußläufige Anbindung an den Zugangsbereich des ge-
planten Vorhabens vor.  
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II. Planinhalt 

1. Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Bedingt durch umfangreiche Sanierungserfordernisse an den baulichen Anlagen des Som-
merbades und dem Fehlen der dafür benötigten finanziellen Mittel, wurde die Nutzung des 
Sommerbades Tiergarten mit dem Ende der Saison 2001 eingestellt. Nach erfolgter Prü-
fung und Abwägung, ob eine Sanierung und der Weiterbetrieb der Anlage erfolgen kann, 
wurde von den Berliner Bäder Betrieben eine weitere Nutzung als öffentliche Badestelle 
ausgeschlossen, sodass mit Ablauf des 31.07.2002 die Betriebspflicht endete. Mit der er-
folgten Stilllegung wurde gemäß § 7 Sportförderungsgesetz die Nutzung als öffentliche 
Sportanlage aufgegeben und die Flächen abschließend an den Liegenschaftsfonds über-
tragen. Daraufhin lag das Gelände für mehrere Jahre brach und wurde ab 2006 einschließ-
lich der bestehenden baulichen Anlagen von einem Campingplatzbetreiber zwischenge-
nutzt.  
 
Im Jahr 2008 wurde von Seiten des Bezirks Mitte von Berlin die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans mit der Absicht, die Flächennutzungsplanausweisung Grünfläche mit der Ge-
meinbedarfsnutzung Sport an dieser Stelle aufzugreifen und hier eine freizeit- und sportori-
entierte Nutzung auf kommerzieller Basis zu entwickeln, beschlossen.  
 
Zu Beginn des Jahres 2009 wurden die Flächen an den Vorhabenträger der AMALA SPA 
BERLIN GMBH & CO. KG veräußert und ein tragfähiges Konzept zum Betrieb und der Er-
richtung einer Spa- und Wellnessanlage vorgelegt. Das mit dem Bezirk abgestimmte städ-
tebaulich-hochbauliche Konzept, welches vom Büro jakob post architekten erarbeitet wur-
de, sieht die Errichtung eines 1- bis 2-geschossigen Komplexes bestehend aus vielfältigen 
Bereichen der Erholung und körperlichen Betätigung für durchschnittlich 500 tägliche Besu-
cher vor. Auf der Grundlage des Bebauungskonzeptes und des Antrages gemäß 
§ 12 Abs. 2 BauGB durch den Vorhabenträger vom 20.08.2009 wird das bereits begonnene 
Bebauungsplanverfahren 1-50 als vorhabenbezogener Bebauungsplan 1-50 VE im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) fort-
geführt. Ein entsprechender Beschluss (Nr. 795) ist durch das Bezirksamt Mitte am 
29.09.2009 gefasst worden. 
 
 

2. Intention des Plans 

Das wesentliche Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1-50 VE besteht darin, die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb einer Wellnessan-
lage zu schaffen. Es ist beabsichtigt, die Fläche des Geltungsbereichs als Gebiet für „Spa 
und Wellness“ festzusetzen. Die geplante Nutzung soll dabei jedoch nicht in Konkurrenz 
zum benachbarten Hallenbad stehen, sondern ein ergänzendes Angebot an diesem Stand-
ort darstellen. Diesbezüglich ist im vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine entsprechen-
de Regelung vorgesehen, welche die zulässige Fläche für Außenschwimmbecken be-
grenzt. Im Rahmen des verbindlichen Bauleitplanverfahrens wird darüber hinaus die Unter-
bringung des ruhenden Verkehrs als auch die Lage und Ausgestaltung des geplanten Dö-
beritzer Grünzuges sowie der Zugang zu den angrenzenden Sportanlagen von der Seyd-
litzstraße aus konkretisiert. Darüber hinaus werden die Lage der Baugrenzen im Wesentli-
chen im Bereich bereits bebauter Flächen, die Staffelung der Geschossigkeiten sowie die 
sich zum Park hin öffnende Gebäudestruktur mit den nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen im Übergang zum Fritz-Schloss-Park als Grundzüge in den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan übernommen. 
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3. Wesentlicher Planinhalt, Abwägung und Begründung  der Festsetzungen 

Vom Büro jakob post architekten ist im Auftrag der AMALA SPA BERLIN GMBH & CO. KG 
das städtebaulich-hochbauliche Konzept für das Spa & und Wellness-Vorhaben erarbeitet 
und mit dem Bezirk Mitte vorabgestimmt worden. Dieses bildet die Grundlage für den Vor-
haben- und Erschließungsplan sowie die geplanten Festsetzungen des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans gemäß § 12 Abs. 1 BauGB. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 1-50 VE soll eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennut-
zung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 
 
 

3.1 Art der baulichen Nutzung „Spa und Wellness“ 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan sieht die Entwicklung einer kommerziell betriebe-
nen Spa- und Wellnessanlage vor, die in das Areal des SportPark Poststadion und den die-
sen SportPark ergänzenden Nutzungen eingebunden werden soll. Das dem Vorhaben 
zugrundeliegende Betriebskonzept besteht aus einer Mischung aus fitness- und erholungs-
bezogenen Nutzungen sowie therapeutischen Ansätzen und ergänzenden gastronomi-
schen Angeboten.  
 
Zur Schaffung der Voraussetzungen für die Realisierung der geplanten Anlagen setzt der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan 1-50 VE für den gesamten Geltungsbereich die Nut-
zung „Spa und Wellness“ fest. Die Festsetzung dient der Errichtung einer Spa- und Well-
nessanlage, in der folgende Nutzungen / Anlagen, die dieser Zweckbestimmung dienen, 
zulässig sind: Sauna; Fitness; Schwimmbad; Gesundheits- und Erholungsangebote; Re-
staurant; Räume für Büros und Verwaltungsnutzungen; sowie Lager und Technikräume 
(textliche Festsetzung Nr. 1) .  
 
Die festgesetzte Art der baulichen Nutzung „Spa und Wellness“ gilt dabei für den gesamten 
Geltungsbereich. Um die einzelnen baulichen Strukturen innerhalb des Geltungsbereiches 
klar ablesbar zu machen, wird das Vorhaben im Planbild des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans farblich in einzelne Bereiche untergliedert. Der vorhabenbezogene Bebauungs-
plan kennzeichnet auf einer Fläche von ca. 6.550 m² zulässige überbaubare Grundstücks-
flächen für Gebäude (dunkelgrau), auf ca. 2.140 m² überbaubare Grundstücksflächen für 
Terrassen, überdachte Wege und Schwimmbecken (mittel-grau), auf ca. 3.240 m² Flächen 
für Wege, Anlieferung, Stellplätze und Tiefgarage (hellgrau) sowie auf einer Fläche von ca. 
6.920 m² die nicht überbaubaren Grundstücksflächen (grün).  
 
 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan gekennzeichneten Flächen für die Gebäude 
sowie die Terrassen, überdachten Wegeflächen und Schwimmbecken sollen am Vorhaben 
orientiert als überbaubaren Grundstücksflächen verbindlich geregelt werden. Sämtliche 
bauliche Anlagen, die auf diesen Flächen errichtet werden und eine Grundfläche erzeugen, 
gehen als Hauptanlagen gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO in die Berechnung der Grundflä-
chenzahl (GRZ) ein. Als Maß der baulichen Nutzung wird für das Gebiet „Spa und Well-
ness“ eine GRZ von 0,41 festgesetzt, was bezogen auf den Geltungsbereich des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes mit einer Größe von 18.850 m² einer bebaubaren Fläche 
von maximal 7.730 m² entspricht. Bestandteile der gekennzeichneten Gebäudeflächen sind 
das Hauptgebäude der Anlage, das westlich des Hauptgebäudes gelegene Saunadorf ein-
schließlich eines Poolhauses, ein Lagergebäude, ein Eingangs- bzw. Kassengebäude und 
ein im Parkbereich gelegenes Gartenhaus. Das im Eingangsbereich gelegene bereits be-
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stehende Kassengebäude (Kassen- und Verwaltungsbereich des ehem. Freibades) soll 
dabei mit einem eingeschossigen Anbau ergänzt werden. Als Folge der vom Vorhabenträ-
ger angestrebten asiatisch geprägten Architektursprache ist bei der Festsetzung der maxi-
mal zulässigen GRZ der Dachüberstand, der in weiten Bereichen bei ca. 1 m und darüber 
liegt, berücksichtigt. 
Des Weiteren sind auf die GRZ die Flächen der Terrassen, Schwimmbecken und der Zu-
gangsüberdachung zwischen dem geplanten Parkplatz und dem Hauptgebäude anzurech-
nen. Diese bauliche Anlagen sollen ebenfalls durch Baugrenzen als überbaubare Grund-
stücksflächen festgesetzt werden. Die Einbeziehung der Terrassen und Schwimmbecken in 
die Bilanzierung der Hauptanlagen gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO erfolgt, da mit einer um-
fangreichen Versiegelung dieser Flächen z.B. durch Fundamente zu rechnen ist. In den 
vorgesehenen Bereichen der Terrassen und Schwimmbecken sollen jedoch keine weiteren 
Gebäude entstehen. Aus diesem Grund setzt der vorhabenbezogene Bebauungsplan fest, 
dass innerhalb der Flächen T1, T2, T3 und T4 ausschließlich bauliche Anlagen zulässig 
sind, die keine Geschossfläche erzeugen, wie Außenschwimmbecken, Terrassen und wei-
tere die Spa- und Wellnessanlage ergänzende bauliche Anlagen (textliche Festsetzung 
Nr. 3).  
 
Darüber hinaus soll für die Flächen T1, T2, T3 und T4 die Größe der ungedeckten Außen-
schwimmbecken auf eine maximale Wasserfläche von insgesamt 250 m² sowie die Größe 
der Terrassen auf eine Fläche von insgesamt maximal 1.250 m² begrenzt werden (textli-
che Festsetzung Nr. 4 ). Die Festsetzung der maximal zulässigen Flächen für Schwimm-
becken dient der Verhinderung der Entstehung einer Konkurrenz zum benachbarten Hal-
lenbad und einem dort zukünftig weiterhin zulässigen Außenschwimmbecken für die Som-
mersaison. Die Begrenzung der Terrassenflächen gewährleistet die Realisierung des abge-
stimmten Vorhabens innerhalb der im verbindlichen Bauleitplan generalisiert dargestellten 
überbaubaren Grundstücksflächen. 
 
Die verbleibenden nicht überbaubaren Grundstücksflächen sollen weiterhin als Freiräume 
und Liegewiesen genutzt werden, sodass sich die geplante Bebauung im nordöstlichen 
Geltungsbereich auf den Flächen konzentriert, auf denen größtenteils die baulichen Anla-
gen des ehemaligen Freibades lagen. Um die Inanspruchnahme bisher unversiegelter Flä-
chen für bauliche Anlagen zu minimieren bzw. den Anteil unversiegelter Flächen zu erhö-
hen, sind mind. 50% von den insgesamt maximal zulässigen 1.250 m² Terrassenflächen in 
einem wasser- und luftdurchlässigen Aufbau herzustellen. Die Durchlässigkeit wesentlich 
mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Beto-
nierungen sind unzulässig (textliche Festsetzung Nr. 5) . Die Festsetzung dient dem Erhalt 
der natürlichen Bodenfunktion und trägt zur Begünstigung der Grundwasseranreicherung 
durch Regenwasserversickerung bei.  
 
Aufgrund der Entfernung von ca. 80 m zwischen dem Eingangsgebäude und dem Haupt-
baukörper soll die Überdachung des erschließenden Weges als wetterunabhängiger Zu-
gang (Laubengang) ermöglicht werden. Dieser „Gang“ soll lediglich überdacht sein und kei-
ne abgeschlossenen Außenwände aufweisen. Zur Gewährleistung der Planung wird die 
textliche Festsetzung Nr. 6  aufgenommen, welche verbindlich regelt, dass innerhalb der 
Fläche G nur ein überdachter Verbindungsgang zulässig ist, der keine Geschossfläche er-
zeugt. 
 
Neben der Festsetzung von überbaubaren Grundstücksflächen in Verbindung mit der Fest-
setzung einer GRZ soll das Maß der baulichen Nutzung im vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan 1-50 VE mittels der maximal zulässigen Anzahl der Vollgeschosse i.V.m. den ma-
ximal zulässigen Oberkanten über NHN geregelt werden. 
Das Hauptgebäude bildet durch die Abstaffelung von zwei Vollgeschossen verschiedene 
Dachterrassenbereiche aus und schafft so einen behutsamen Übergang vom westlich an-
grenzenden Freiraum zum geplanten Vorhaben. Dabei positioniert sich das Hauptgebäude 
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um den zentralen Außenpool und steigt über die zurückgestaffelten begehbaren Terrassen 
des ersten Geschosses auf das 2. Vollgeschoss an. Ausschließlich zu den Randbereichen 
der nördlich und östlich gelegenen Grundstücksgrenzen werden Teilbereiche des Baukör-
pers ohne einen Geschossversatz unmittelbar 2-geschossig ausgebildet. Bis auf die ent-
sprechenden 2-geschossigen Teile des Hauptbaukörpers sowie den Bestandsbaukörper 
am geplanten Kassenhaus, sollen alle weiteren Gebäude wie das Saunadorf, das Poolhaus 
und das Gartenhaus lediglich eingeschossig errichtet werden. Die maximal zulässigen O-
berkanten reichen von 41,0 m über NHN für die eingeschossigen Bereiche bis hin zu 
46,5 m über NHN für die zweigeschossigen Bereiche. Bezogen auf die Geländehöhe, wel-
che im Schnitt bei ca. 35,5 m über NHN liegt, entsprechen die festgesetzten Oberkanten 
Gebäudehöhen zwischen 5,5 m und 11,0 m. Für die ein- und zweigeschossigen Gebäude-
teile werden jedoch darüber hinaus noch Höhendifferenzierungen aufgenommen. So wird 
z.B. für das Gartenhaus, welches maximal ein Vollgeschoss aufweisen soll, eine maximal 
zulässige Oberkante von 43,0 m über NHN (entspricht einer Höhe von 7,5 m) festgesetzt. 
Die variierenden Höhen ergeben sich durch die geplanten Dachformen, welche in Teilbe-
reichen Flachdächer und in anderen Bereichen Dachkonstruktionen wie Walm- oder Zelt-
dächer aufweisen. Die maximale Höhe von ca. 11,0 m ergibt sich aufgrund der in bestimm-
ten eingegrenzten Bereichen großzügig gewählten Geschosshöhe der Spa- und Wellnes-
sanlage sowie aufgrund der speziellen Dachkonstruktion über dem zentralen Innenpool mit 
dem über die 2 Vollgeschosse reichenden Atrium (Lichthof). Das Dach über diesem Be-
reich weist eine Überhöhung auf und verfügt zur Belichtung über seitliche Fensteröffnun-
gen. Der nördlich der Fläche T2 gelegene eingeschossige Bereich des Hauptbaukörpers 
hat ebenfalls eine maximal zulässige Oberkante von 46,5 m, da im Randbereich des einge-
schossigen Bauteils ein überdachter Treppenaufgang vorgesehen ist. Da dieser jedoch 
nicht von Außenwänden umschlossen ist, wurde auf die Festsetzung von zwei zulässigen 
Vollgeschossen verzichtet und die Oberkante entsprechend angehoben.  
 
Die geplanten Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes lassen Gebäude 
und bauliche Anlagen zu, deren Ausmaße, bezogen auf die Geltungsbereichsgröße von 
18.850 m², einer Baumassenzahl BMZ von unter 2,6 entsprechen würde. Im Rahmen eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens sind die Regelungen der BauNVO auf-
grund § 12 Abs. 3 BauGB nicht unmittelbar anwendbar, d.h. u.a. die Regelungen über die 
Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 17 Abs. 1 
BauNVO finden keine Anwendung. Bei einer analogen Anwendung der BauNVO ist zu be-
achten, dass vorliegend zudem kein Baugebiet nach BauNVO, sondern vorhabenbezoge-
nen die Ausweisung „Spa und Wellness“ festgesetzt werden soll. Zieht man zum Vergleich 
für die Bestimmung der Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung die eines Bauge-
bietes der BauNVO z.B. eines sonstigen Sondergebietes heran (gemäß § 17 Abs. 1 BauN-
VO liegen diese bei GRZ 0,8; GFZ 2,4 und BMZ 10,0), werden mit den geplanten Festset-
zungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes die Obergrenzen der Vergleichswerte 
eingehalten bzw. deutlich unterschritten. Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind die Grundflä-
chen für Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche mitzurechnen. Die zu-
lässige Grundfläche GRZ von 0,41 darf durch diese Grundflächen bis zu 50 von Hundert 
überschritten werden. Im Rahmen des geplanten Vorhabens sind die nördlich gelegenen 
Flächen für die Anlieferung sowie die Flächen für die Tiefgarage mit einer Fläche von 2.230 
m² als Zufahrt mit zu bilanzieren. Zuzüglich der baulichen Anlagen (einschließlich dem 
überdachten Verbindungsgang sowie Terrassen und Außenpool) mit der geplanten GRZ 
von 0,41 (ca. 7.730 m²) wird der gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO zulässige Wert der Grundflä-
chen, welcher einer GRZ von 0,61 entspricht, nicht überschritten. Selbst bei Herausrech-
nung der Flächen, welche mit Geh- und Radfahrrechten für die Allgemeinheit zu belasten 
sind (940 m²), ergibt sich unter Zugrundelegung des geplanten Vorhabens (7.730 m²) eine 
GRZ von 0,43. Der zu Vergleichzwecken heran gezogene Wert eines sonstigen Sonderge-
bietes mit einer GRZ von 0,8 wird somit weiterhin deutlich unterschritten.    
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3.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO soll die planungsrechtliche Si-
cherung der überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie die Stellung 
der baulichen Anlagen durch die Festsetzung von am Vorhaben orientierten überbaubaren 
Grundstücksflächenerfolgen.  
 
Bei dieser am Vorhaben orientierten Festsetzung mittels Baugrenzen handelt es sich um 
eine „ausdrückliche Festsetzung“. Ergeben sich durch die Festsetzungen des Bebauungs-
planes geringere Abstandsflächen, hat es gemäß § 6 Abs. 8 BauOBln damit sein Bewen-
den.  
Durch die geplanten Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ergeben 
sich für bestimmte Bereiche der Spa- und Wellnessanlage Unterschreitungen der in der 
geltenden Fassung der Bauordnung Berlin vorgegebenen Mindestabstandsfläche von 0,4 H 
bzw. 3 m sowohl zu den Grundstücksnachbarn als auch grundstücksintern (siehe Anhang 
Kap. C Anlagen 2. Abstandsflächen). Die Baugrenzen sind so platziert, dass sie unmittelbar 
entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze zum SportPark Poststadion bzw. in Teilen 
entlang der südlichen Geltungsbereichsgrenze zum Hallenbad verlaufen. Die Festsetzung 
ist aus städtebaulichen Gründen erforderlich, da die überbaubaren Grundstücksflächen zur 
Minimierung der Inanspruchnahme von bisher nicht bebauten Flächen (wie im Bestand) im 
Nordosten des Plangebiets konzentriert werden soll. Wesentliche Anteile innerhalb der ge-
planten überbaubaren Grundstücksflächen sind derzeit bereits bebaut oder durch Wegeflä-
chen bzw. Schwimmbecken vollständig versiegelt. So werden auch die Abstandsflächen im 
Bereich des zweigeschossigen Bestandsgebäudes (Kassenhaus) am Eingang zur Spa- und 
Wellnessanlage geringfügig unterschritten. Diese Unterschreitung ergibt sich aufgrund der 
neuen Grenzziehung zum Grundstück der Berliner Bäderbetriebe. Da es sich hierbei jedoch 
um die Sicherung des Bestandsgebäudes handelt und ein Mindestabstand von 3 m zur 
Grundstücksgrenze eingehalten wird, sind negative Auswirkungen auszuschließen. Die 
grenzständig geplante Bebauung erfordert zwar gem. § 6 Abs. 1 BauO Bln keine Abstands-
flächen, dennoch sind die ggf. entstehenden Auswirkungen auf die Nachbargrundstücke zu 
prüfen. Aufgrund der Nutzung der angrenzenden Flächen als Wegefläche des SportParks 
Poststadions bzw. als Freifläche oder Liegewiese des Hallenbades werden durch die Er-
richtung an der Grundstücksgrenze die benachbarten Grundstücke nicht negativ beein-
flusst. Belange des Brandschutzes werden ebenfalls nicht beeinträchtigt, da die aus Grün-
den des Brandüberschlages erforderlichen Mindestabstände zwischen Gebäuden eingehal-
ten werden. Negative Auswirkungen auf die Umwelt sind mit den Unterschreitungen der 
Abstandsflächen nicht verbunden. Das Ortsbild bleibt unbeeinflusst.  
Zwischen der Sportverwaltung des Land Berlin, den Berliner Bäderbetrieben und dem 
Vorhabenträger wurden darüber hinaus Regelungen im Rahmen eines privatrechtlichen 
Vertrages u.a. zu Brunnennutzungen oder wegerechtliche Vereinbarungen getroffen, so 
dass in die Auswirkungen des geplanten Vorhabens bzgl. der partiell grenzständigen Be-
bauung den jeweiligen Vertragspartnern bekannt sind. 
 
Plangebietsintern werden durch die geplanten Baukörperausweisungen ebenfalls Ab-
standsflächen unterschritten. So werden im Bereich des eingeschossigen Lagergebäudes 
im nördlichen Teil des Grundstücks die Abstände zum Hauptbaukörper als auch die Ab-
stände zum geplanten Gartenhaus unterschritten. Darüber hinaus liegen Unterschreitungen 
der Abstandsflächen im Bereich der zweigeschossigen Gebäudeteile an der nordöstlichen 
Ecke des Hauptgebäudes, sowie nördlich der Fläche T2 beim Einschnitt der Baugrenze des 
zweigeschossigen Bereichs vor. Aufgrund der geplanten asiatischen Architektursprache 
und Gestaltung hinsichtlich der Dachformen des Vorhabens mit diversen Vor- und Rück-
sprüngen, die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan lediglich generalisiert und nicht in 
jedem Detail übernommen werden, kann es in Teilbereichen im Rahmen der Umsetzung zu 
weiteren Unterschreitungen der Abstandsflächen kommen. Da es sich bei den betreffenden 
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Stellen jedoch nur um eingegrenzte Bereiche handelt, die durch die Dachschrägen darüber 
hinaus in ihrer potenziell negativen Wirkung gemindert werden sowie deren dahinter lie-
gende Räume sich über größere Bereiche als den jeweiligen Bereich der Abstandsflächen-
unterschreitung ausdehnen, können beeinträchtigende Auswirkungen auf die Aufenthalts- 
und Arbeitsbedingungen ausgeschlossen werden. Die Abstandsflächenunterschreitungen 
angrenzend zum Lagergebäude sowie im Bereich des zweigeschossigen Gebäudeteils an 
der nordöstlichen Ecke des Hauptgebäudes haben ebenfalls keine negativen Auswirkungen 
auf etwaige Aufenthalts- bzw. Arbeitsbedingungen da sich innerhalb des Lagergebäudes 
sowie im Aufbau über dem Küchentrakt kein Aufenthaltsraum befindet und die Aufenthalts-
räume in den angrenzenden Gebäuden (Gartenhaus und Hauptgebäude) so angeordnet 
und konzipiert sind, dass sie vollständig nach Süden bzw. zum Pool ausgerichtet sind und 
somit keine notwendigen Fensteröffnungen im Bereich der internen Abstandsflächenüber-
schneidung bestehen bzw. die zweigeschossigen Bereiche über das Lagergebäude hinweg 
reichen.  
 
 

3.4 Erschließung 

Die Erschließung der geplanten Spa- und Wellnessanlage für den motorisierten Besucher-
verkehr (Zufahrt und Ausfahrt zur Stellplatzanlage) sowie für die fußläufigen Besucher ist 
ausschließlich über den südlichen Teil des Plangebiets von der Seydlitzstraße aus vorge-
sehen. Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1-50 VE werden keine öffentliche Verkehrs-
flächen festgesetzt. Da jedoch das Grundstück des geplanten Vorhabens unmittelbar an die 
öffentliche Verkehrsfläche der Seydlitzstraße anschließt, ist die Erschließung des Gel-
tungsbereichs gesichert. Als dauerhafte Sicherung soll die textliche Festsetzung Nr. 13  in 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen werden, die verbindlich regelt, 
dass die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten a und b zugleich Straßenbegren-
zungslinie ist.  
Die Anlieferung bzw. Ver- und Entsorgung der gesamten Anlage ist über das Grundstück 
des östlich angrenzenden Poststadions geplant. Die dafür erforderlichen Flächen bestehen 
bereits und haben einen Anschluss an die Lehrter Straße. Die betreffenden Flächen kön-
nen von den zukünftigen Betreibern der Spa- und Wellnessanlage mit genutzt werden. Ent-
sprechende wegerechtliche Vereinbarungen sind im Rahmen eines privatrechtlichen Ver-
trages durch eine Baulast bzw. durch eine Grunddienstbarkeit gesichert. 
 
 

3.4.1 Verkehrsgutachten 

Zum geplanten Vorhaben wurde eine verkehrliche Untersuchung2 erstellt, welche eine Ein-
schätzung zu den Folgen des geplanten Vorhabens für die innerörtlichen Verkehrsbelas-
tung liefern soll. Dabei sind Aussagen zur erwarteten Zunahme für das angrenzende Stra-
ßennetz zu treffen, ob Auswirkungen auf die Verträglichkeit des allgemeinen Verkehrsflus-
ses zu erwarten sind und welche Verkehrsbelastungen im immissionskritischen Zeitraum 
nach 22.00 Uhr zu erwarten sind.  
Hinsichtlich der zusätzlichen Verkehrsbelastung in der Seydlitzstraße im immissionskriti-
schen Zeitbereich zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr, geht das Gutachten von einem Neu-
verkehr von 55 Kfz aus. Dabei beschränkt sich aufgrund der Öffnungszeiten der Anlage 
zwischen 9-23 Uhr die zusätzliche Belastung im Wesentlichen auf den immissionskritischen 
Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 01.00 Uhr (Abfahrt der Gäste sowie des Personals).  
Hinsichtlich der Verkehrsqualität und der Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Stre-
cken und Knotenpunkte führt das Gutachten aus, dass sich aufgrund des zu erwarteten 
Neuverkehrs kaum veränderte Verkehrsstärken ergeben. Die Zusatzbelastung am Knoten-
punkt Seydlitzstraße/Lehrter Straße beträgt in den Spitzenstunden maximal 26 Fahrzeuge, 
was ca. 4 % der heutigen Belastung an dem Knoten entspricht. Im Bereich des Knotens 

                                                
2  Verkehrsuntersuchung B-Plan 1-50 VE; SHP Ingenieure; Juni 2010 
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Seydlitzstraße/Rathenower Straße beträgt die Zusatzbelastung maximal 22 Fahrzeuge, 
was ca. 1,6 % der heutigen Belastung entspricht. Gemäß des Gutachtens ist an beiden 
Knoten mit keiner Erhöhung der Wartezeiten aufgrund der Zusatzbelastungen zu rechnen. 
Eine Veränderung der Verkehrsqualität ist somit praktisch nicht festzustellen. 
 
Im Ergebnis wird ausgeführt, dass Umgestaltungen der vorhandenen Knotenpunkte auf-
grund der zusätzlichen Verkehre des Amala Spa nicht erforderlich sind, da die Mehrbelas-
tung ohne nennenswerte Auswirkungen auf die Verkehrsqualität aufgenommen werden 
kann. Darüber hinaus werden in dem Gutachten Empfehlungen zur Herstellung von Fahr-
radstellplätzen und der Nutzungseinschränkung der geplanten Stellplatzanlage gegeben, 
die im Rahmen der Umsetzung der Planung realisiert werden können. Die erforderlichen 50 
Fahrradabstellflächen werden angrenzend an den Döberitzer Grünzug vorgesehen. Eine 
zusätzliche Einschränkung der Zufahrtszeiten zu der Stellplatzanlage mittels textlicher 
Festsetzung im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist jedoch nicht notwendig, da der Be-
bauungsplan bereits eine Immissionsschutzfestsetzung mit den maximal zulässigen Lärm-
werten in den Tages- und Nachtstunden trifft (siehe Kap. 3.6 Immissionsschutzfestset-
zung). Die Einhaltung dieser Werte ist durch den Vorhabenträger zu gewährleisten, dabei 
obliegt es dem Vorhabenträger selbst, die entsprechend notwendigen Maßnahmen zur 
Einhaltung zu treffen. 
 
 

3.5 Stellplätze 

Für den wirtschaftlichen Betrieb der geplanten Spa & Wellnessanlage wird von der AMALA 
SPA BERLIN GMBH & CO. KG eine Anzahl von durchschnittlich 500 Besuchern täglich 
zugrundegelegt. Aufgrund der auf dem bestehenden Parkplatz an der Seydlitzstraße der-
zeit dafür in nur unzureichender Anzahl zur Verfügung stehenden Stellplätze sowie unter 
Berücksichtigung des bestehenden hohen Parkdrucks innerhalb der Seydlitzstraße und der 
angrenzenden Straßenräume soll der Parkplatz durch eine Tiefgaragenebene ergänzt wer-
den. Mit der Kombination aus Stellplatz und Tiefgarage kann gemäß des vorliegenden städ-
tebaulich-hochbaulichen Konzepts eine Stellplatzanzahl von 109 Stellplätzen realisiert wer-
den. Die Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nimmt diese Flächen-
aufteilung auf und stellt die vorgesehenen Bereiche für die jeweiligen Stellplatztypen dar. 
Dabei wird der nördliche und westliche Teil der Stellplatzanlage, welcher sich mit der ge-
planten Wegeverbindung des „Döberitzer Grünzugs“ sowie der Erschließung des Stadtba-
des und des Sportplatzes überschneidet, ausschließlich als Tiefgarage (Tga 1) gekenn-
zeichnet. Die 8,5 m bzw. 5,0 m breiten öffentlichen Wegeverbindungen können somit über 
die Tiefgarage geführt werden. Die verbleibenden Flächen werden als Kombination aus 
Stellplatzfläche (St) und Tiefgarage (Tga 1) gekennzeichnet. Die Gesamtfläche der Tiefga-
rage nimmt dabei eine Größe von ca. 2.230 m² ein, die Fläche der oberirdischen Stellplatz-
fläche beträgt ca. 1.450 m². Die Unterbringung der notwendigen Stellplätze des Vorhabens 
wird somit auf die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan gekennzeichneten Flächen für 
Stellplätze und Tiefgaragen beschränkt (textliche Festsetzung Nr. 2) . Weitere Stellplätze 
innerhalb der überbaubaren oder der nicht überbaubaren Grundstücksflächen des Plange-
biets werden somit ausgeschlossen. 
 
 

3.5.1 Schalltechnische Untersuchung: 

Zum geplanten Vorhaben wurde eine schalltechnische Untersuchung3 erstellt, welche die 
Geräuschimmissionen vor allem ausgehend vom Parkplatz einschließlich der Zu- und Aus-
fahrt und der Abluftanlage an den nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen ermittelt 
und beurteilt.  
 

                                                
3  Schalltechnische Untersuchung - Bericht Nr. 10340-3, SAB Scholz Akustikberatung, 10.01.2011 



Beteiligung der Öffentlichkeit BA-Mitte, FB Stadtplanung, Begründung zum Entwurf 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1-50 VE   

 

 

 
 

26 

Grundlage für die anzunehmenden Immissionsrichtwerte bildet die Einschätzung der Ge-
bietscharakteristik des Planumfeldes. Auf Grund der Dimension und aus historischer Sicht 
ist der Sport-Park des Poststadions als die dominierende Nutzung für die unmittelbare Um-
gebung zu betrachten. Nördlich der neu errichteten Wohnbebauung in der Seydlitzstraße 
5a-5e befinden sich mehrere zwischenzeitlich neu gestaltete ungedeckte Sportflächen. 
Darüber hinaus bestanden durch die bisherige Nutzung des Sommerbades weitere freizeit-
bedingte Geräuschquellen, die auf die benachbarten bestehenden bzw. heranrückenden 
Wohnnutzungen einwirkten.  
 
Im südlichen Bereich der Grenze des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1-50 VE be-
findet sich die Stellplatzanlage des geplanten Vorhabens. Diese grenzt an Wohnnutzungen 
der Seydlitzstraße 5a-5e sowie 8. Die vorliegende Planung baut dabei im Wesentlichen auf 
der bestehende Stellplatzanlage des ehemaligen Sommerbades auf. Entsprechend der Zu-
gehörigkeit zum Sommerbad wurde die Stellplatzanlage, welche ca. 50 Stellplätze aufweist, 
vorrangig in den Sommermonaten von den Besuchern des Freibades genutzt. Darüber hin-
aus fand auch eine Nutzung durch die Besucher des Hallenbades statt. Die hauptsächliche 
Frequentierung der Stellplatzanlage lag aufgrund der Öffnungszeiten der Bäder in der Ver-
gangenheit zwischen 9-20 Uhr. Somit liegt bedingt durch die Bestandsnutzung der Stell-
patzanlage auch hier bereits eine Vorprägung des Bereichs der bestehenden Wohngebäu-
de bzw. für die aktuell neuerrichtete Reihenhaus-/Townhousebebauung als heranrückende 
Wohnbebauung vor. Der bestehende Parkplatz soll zukünftig um eine Tiefgaragenebene 
ergänzt werden. In die schalltechnische Betrachtung sind 42 oberirdische Stellplätze sowie 
74 Stellplätze in der Tiefgarage eingeflossen. Aus bautechnischen Gründen wurde die An-
zahl der unterirdischen Stellplätze inzwischen auf 67 Stellplätze reduziert, sodass von einer 
Gesamtanzahl von 109 Stellplätzen auszugehen ist, die ausschließlich von den Besuchern 
und Mitarbeitern des Vorhabens genutzt werden sollen. Der wesentliche Nutzungszeitraum 
der zukünftigen Anlage liegt analog zu den Öffnungszeiten des Vorhabens zwischen 9-23 
Uhr. Der Spitzenbedarf der Anlage liegt zwischen 15-16 Uhr. In den späteren Tagesstun-
den nach 22 Uhr ist hauptsächlich mit Quellverkehr (Abfahrtsverkehr) zu rechnen, welcher 
jedoch mit prognostizierten 20 Kfz/h in einem geringeren Umfang stattfindet. Erschlossen 
wird der Parkplatz und die Tiefgarage über eine Zufahrt von der Seydlitzstraße sowie eine 
zentral angeordnete und zur Seydlitzstraße orientierte/ausgerichtete Tiefgaragenrampe, 
sodass entstehende Emissionen durch die Zu- und Abfahrt in einem größtmöglichen Ab-
stand und abgewandt zu den benachbarten Nutzungen liegen. Eine für das Untergeschoss 
der Tiefgarage vorgesehene Be-/Entlüftungsanlage, die an der nordwestlichen Stellplatz-
grenze platziert wird, ist im Rahmen der Schallberechnungen ebenfalls berücksichtigt wor-
den.  
 
Die heterogene Bestandssituation mit Wohnnutzungen, Sportanlagen sowie gewerblichen 
Einrichtungen (u.a. Jugendgästehaus) führt somit zu einer Gemengelage mit mischgebiets-
ähnlichem Gepräge. Die die Umgebung überwiegend prägenden Sportnutzungen sind ge-
mäß TA Lärm (Pkt. 6.7) bezogen auf ihre Geräuschentwicklung vergleichbar einer Gewer-
benutzung, sodass in der Summe für diese anzunehmende Gemengelage die Immissions-
richtwerte der zum Wohnen dienenden Gebiete auf geeignete Zwischenwerte erhöht wer-
den können. Im vorliegenden Fall werden somit Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) tag und 
45 dB(A) nachts zugrunde gelegt.  
 
 
Die Berechnungen der schalltechnischen Untersuchung ergaben, dass an den unmittelbar 
an die Stellplatzanlage angrenzenden Immissionsorten in der Seydlitzstraße 5a-5e sowie 8 
Beurteilungspegel von jeweils 46 dB(A) am Tag ermittelt werden. Nachts werden an der 
Seydlitzstraße 5a-5e  44 dB(A), in der Seydlitzstraße 8 45 dB(A) prognostiziert. Weitere in 
der Berechnung betrachtete Immissionsorte in der Seydlitzstraße 19, 20 und 21 bewegen 
sich zwischen 33 dB(A) – 44 dB(A) tags und 31 dB(A) – 42 dB(A) nachts. Somit werden die 
gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte an den Nachweisorten im Einwirkungsbereich der 
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Stellplatzanlage (einschließlich Abluftanlage) sowohl tags als auch nachts unterschritten 
bzw. eingehalten. Unzulässige Spitzenpegel im Sinne der TA Lärm sind nicht zu erwarten. 
Eine planungsrechtliche Sicherung der Einhaltung der Richtwerte erfolgt mittels textlicher 
Festsetzung (siehe im folgenden, Kap 3.6 Immissionsschutzfestsetzungen) und ist im 
Rahmen einer Schallmessung nach der Inbetriebnahme zu überprüfen (siehe Kap. 3.9 
Durchführungsvertrag). 
 
 

3.6 Immissionsschutzfestsetzungen 

Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde eine schalltechnische Unter-
suchung als Prognosegutachten erstellt (s. oben, Kap. 3.5.1). Dabei wurden die unmittelbar 
an die Stellplatzanlage angrenzenden Wohnbereiche der Seydlitzstraße 5a-5e und 8 sowie 
entferntere Bereiche der Seydlitzstraße 19, 20 und 21 betrachtet. Im Ergebnis wurde fest-
gestellt, dass die unmittelbar angrenzenden Bereiche der Seydlitzstraße 5a-5e und 8 am 
stärksten betroffen sind, jedoch die angesetzten Nachtgrenzwerte im Ergebnis mit bis zu 45 
dB(A) eingehalten werden. Die derzeitige Bebauungssituation stellt sich im Bereich der 
Seydlitzstraße 5a-5e in der Art dar, dass ein Garten- und Freibereich von ca. 11 m sowie 
der Terrassenbereich im 1. OG als auch die Dachterrasse zu der Stellplatzanlage ausge-
richtet sind. Die Räumlichkeiten der Gebäude sind so angeordnet, dass mindestens ein 
Wohn- und Aufenthaltsraum in den Gebäuden vollständig von der Stellplatzanlage abge-
wandt angeordnet ist bzw. mehrere Räume über eine zweiseitige Ausrichtung (nach Osten 
und Westen) verfügen. Die Bebauung in der Seydlitzstraße 8 verfügt über keine unmittelbar 
zur Stellplatzanlage ausgerichteten Frei- oder Terrassenbereiche. Ausschließlich ein 5 m 
breiter Abstandsgrünstreifen angrenzend an die grundstückseigene Erschließungsfläche ist 
in diesem Bereich angeordnet. Das ca. 8,5 m entfernte Gebäude hat Wohnräume mit Fens-
tern, die sowohl zur Stellpatzanlage als auch nach Süden zur Seydlitzstraße ausgerichtet 
sind.  
 
Zur Sicherstellung der Einhaltung der Richtwerte für die unmittelbare Umgebung des ge-
planten Vorhabens ist die Aufnahme einer verbindlichen Regelung (textliche Festsetzung 
Nr. 11) zur Eingrenzung der Lärmemissionen des geplanten Vorhabens erforderlich:  
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind nur solche Betriebe 
und Anlagen zulässig, die die benachbarten schützbedürftigen Nutzungen nicht wesentlich 
stören. Die von der Fläche ausgehenden Lärmemissionen müssen so begrenzt sein, dass 
die Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten unter Berücksichtigung der 
Vorbelastung die Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts nicht über-
schreiten. Die Beurteilung der Einhaltung der Immissionsrichtwerte erfolgt nach der „Tech-
nischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm“ in der Fassung vom 26. August 
1998.  
Mit der Festsetzung wird gesichert, dass die Emissionen des geplanten Vorhabens nicht in 
Konflikt zu benachbarten sensiblen Nutzungen stehen, so dass die allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet sind.  
 
Ergänzende Festsetzungen, die Nutzungseinschränkungen der Stellplatzanlage im Bereich 
der oberirdischen Stellplätze in den Abendstunden vorsehen, sollen nicht aufgenommen 
werden, da sich dies aufgrund der unterschiedlichen Verweildauer der Gäste als unprakti-
kabel darstellt. Ohnehin ist in den späteren Tagenszeiten sowie den Nachtstunden nach 22 
Uhr überwiegend mit Abfahrtsverkehr zu rechnen, sodass eine Zufahrtsbeschränkung der 
oberen Stellplatzebene zu späterer Stunde in Leere laufen würde. Der Bebauungsplan si-
chert mit der getroffenen Immissionsschutzfestsetzung Nr. 11 die Einhaltung der maximal 
zulässigen Lärmwerte in den Tages- und Nachtstunden. Die Einhaltung dieser Werte ist 
durch den Vorhabenträger zu gewährleisten, dabei obliegt es ihm selbst, die entsprechend 
notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung zu treffen (z.B. Brüstungsmauern um die Tiefga-
ragenrampe sowie Schallsicherung der Lüftungsanlage). Mit einer Schallmessung nach der 



Beteiligung der Öffentlichkeit BA-Mitte, FB Stadtplanung, Begründung zum Entwurf 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1-50 VE   

 

 

 
 

28 

Inbetriebnahme der Stellplatzanlage erfolgt eine Überprüfung der Wirksamkeit der getroffe-
nen Maßnahmen (Absicherung der Überprüfung durch verbindliche Regelungen im Rah-
men des Durchführungsvertrages, siehe Kap. 3.9). 
 
Nach Darstellungen des Flächennutzungsplans Berlin und des Landschaftsprogramms Ber-
lin liegt das Plangebiet im Vorranggebiet für die Luftreinhaltung. Innerhalb dieses Gebiets 
soll zur Reduzierung der Luftbelastung und zur Verbesserung der Lebensbedingungen des 
Geltungsbereichs, der Umgebung sowie auch der Gesamtsituation Berlins gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 23 BauGB die Verwendung wenig emittierender Brennstoffe vorgesehen werden. 
Demnach ist im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans die Verwen-
dung von Erdgas oder Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer 
Brennstoffe soll dann zulässig sein, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von 
Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des eingesetz-
ten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind (textliche Festsetzung 
Nr. 12). 
 
 

3.7 Sonstige Festsetzungen 

Östlich angrenzend an die geplante Kombination aus bestehender Stellplatzanlage und zu 
ergänzender darunter liegender Tiefgaragenebene soll entlang der Grundstücks- und Plan-
gebietsgrenze zur benachbarten Reihenhaus-/ Townhousebebauung gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 25 a und b BauGB eine Fläche mit Pflanzbindung festgesetzt werden. Die Fläche zum 
Anpflanzen, die eine Tiefe von 1,5 m aufweist, ist dicht mit hochwachsenden Sträuchern zu 
bepflanzen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten (textliche Festsetzung Nr. 7) . Die textli-
che Festsetzung dient durch die Abschirmung der ebenerdigen Parkplatznutzung der ge-
stalterischen Aufwertung der Anlage für den ruhenden Verkehr des geplanten Vorhabens 
und trägt gleichzeitig zur homogenen Einfügung in die grüngeprägte Umgebung sowie zur 
Optimierung der Nutzungsverträglichkeit der Parkplatznutzung mit der angrenzenden Be-
bauung bei. 
 
Zur Begünstigung der gestalterischen Einfügung in die parkähnliche Struktur zwischen den 
Sportanlagen des Poststadions im Osten und dem Fritz-Schloss-Park im Westen sowie un-
ter Berücksichtigung der Darstellung des Geltungsbereichs im Flächennutzungsplan von 
Berlin als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sport sollen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a 
BauGB mindestens 1.500 m² der Dachflächen extensiv begrünt werden (textliche Festset-
zung Nr. 8) . Besonders in Anbetracht der zum Fritz-Schloss-Park hin ansteigenden Topo-
graphie wird durch die Dachbegrünung die Einbettung des geplanten Vorhabens mit diffe-
renziert strukturierter Dachlandschaft begünstigt und ein fließender Übergang vom dicht mit 
Vegetation ausgestatteten Park zur östlich angrenzenden Sportanlage an der Lehrter Stra-
ße geschaffen.  
Aus den gleichen Erwägungen sollen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB die nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen gärtnerisch angelegt und erhalten werden (textliche 
Festsetzung Nr. 9) . 
Die Dachbegrünung wirkt sich darüber hinaus durch ihre Speicherfunktion von Nieder-
schlagswasser begünstigend auf die Abflussgeschwindigkeit aus, Niederschläge werden 
erst stark verzögert an die Regenentwässerung abgegeben und begünstigen dadurch die 
kleinklimatische Situation des Plangebiets und seines städtebaulichen Verflechtungsge-
biets. 
 
Teile des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden im Maß-
nahmenplan des Förderprogramms Stadtumbau West als Maßnahmenfläche B 2.53 „Döbe-
ritzer Verbindung“ Abschnitt Bäderstandort Lehrter Straße mit einer Programmjahr-Periode 
von 2010-13 aufgeführt. Diese in Ost-West-Richtung verlaufende Wegeverbindung soll in 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan übernommen und als 8,5 m breite öffentlich zu-
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gängliche Wegefläche gesichert werden. Darüber hinaus sollen Teile des Geltungsbereichs 
als öffentliche Zuwegung für den östlich an das Plangebiet angrenzenden SportPark Post-
stadion als auch für das südlich angrenzende Hallenbad mit Anschluss an die Seydlitzstra-
ße als 5 m breite Wegefläche gesichert werden. Um die Funktionalität dieser Wegeverbin-
dungen sicherstellen zu können, setzt der vorhabenbezogene Bebauungsplan fest, dass 
die Fläche W mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten ist 
(textliche Festsetzung Nr. 10 ).  
 
 

3.8 Flächenbilanz 
 

Geltungsbereich  18.850 m² 

Spa und Wellness  18.850 m² 

Davon: 

überbaubare Grundstücksflächen 
für Gebäude 

überbaubare Grundstücksflächen 
für Terrassen / überdachte Wege / 
Schwimmbecken 
Flächen für Wege /Anlieferung / 
Stellplätze /Tiefgarage 

 

 

 

nicht überbaubare Grundstücksflächen 

 

 

 

 
 

davon markiert als Flächen 
St und Tga 1:       2.230 m² 

davon mit Geh- und Radfahr-
rechten zu belastende Flä-
che:                        940 m²  

 

6.550 m² 

 

2.140 m² 

 

3.240 m² 

 

 

 

 

6.920 m² 

Bebaubar gemäß zulässiger GRZ 
von 0,41 

Zulässige Grundfläche gemäß 
§ 19 Abs. 4 BauNVO 

7.730 m² 

 

11.590 m² 

 

 

 
 

3.9 Durchführungsvertrag 

Zwischen dem Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Mitte von Berlin, und dem Ei-
gentümer und Vorhabenträger des Plangebiets wird ein Durchführungsvertrag geschlossen, 
der im Entwurf vorliegt. Darin sollen insbesondere verbindliche Regelungen zu folgenden 
Sachverhalten getroffen werden: 
 

· Verpflichtung der Durchführung der erforderlichen Baumaßnahmen auf den Grund-
stücken des Plangebietes entsprechend der abgestimmten Projektplanung; 

· Verpflichtung der Realisierung von Grün- und Freiflächenmaßnahmen; 
· Verpflichtung der Einreichung der notwendigen Bauanträge bzw. Bauvorlagen spä-

testens sechs Monate nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans; 
· Verpflichtung der Fertigstellung der Baumaßnahmen innerhalb einer Frist von 6 Jah-

ren nach Vollziehbarkeit der Baugenehmigungen bzw. nach Zulässigkeit der Bau-
ausführung gemäß § 63 Abs. 3 BauOBln; 

· Verpflichtung der entschädigungslosen und kostenfreien Einräumung von Dienst-
barkeiten zugunsten des im vorhabenbezogenen Bebauungsplan genannten Be-
günstigten auf Flächen, die nach dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
Geh-, Radfahr- und Leitungsrechten zu belasten sind sowie Verpflichtung zur Un-
terhaltung der Flächen (Geh- und Radfahrrechte); 
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· Verpflichtung der Durchführung aller für die Erschließung und Bebauung der 
Grundstücke erforderlichen Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen; 

· Verpflichtung der Durchführung erforderlicher Bodenuntersuchungen und –sanie-
rungen bei Feststellung des Umstands, dass im Plangebiet mit einer Belastung der 
Böden mit umweltgefährdenden Stoffen oder Kampfmitteln zu rechnen ist, deren 
Beseitigung für die Erschließung und Bebauung der Grundstücke erforderlich ist; 

· Prüfung auf Einhaltung der Immissionsrichtwerte durch eine Schallmessung nach 
Inbetriebnahme der Stellplatzanlage. 

 
Alle vom Vorhabenträger durchzuführenden Maßnahmen sind mit den jeweils zuständigen 
Fachämtern (z.B. Stadtplanungsamt und Straßen- und Grünflächenamt) des Bezirksamtes 
Mitte abzustimmen. 
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III. Auswirkungen des vorhabenbezogenen Bebauungspl ans 

1. Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitsverhältn isse 

Durch die Planung wird die Ansiedlung einer Spa- und Wellnessanlage vorbereitet. Beein-
trächtigungen der angrenzenden Wohnnutzungen entlang der Seydlitzstraße, die über das 
bereits bestehende und gebietstypische Maß hinausgehen, sind aufgrund der beabsichtig-
ten Nutzung nicht zu erwarten. Vielmehr ist durch die Verringerung der bestehenden Was-
serflächen des Sommerbades und die geplante Baukörperstellung, die sich im Wesentli-
chen um die geplanten Schwimmbecken gruppieren, von einer deutlich geringeren Lärmbe-
lastung auszugehen. Diese sind erfahrungsgemäß bei Freibädern in der Saison als beson-
ders hoch anzusetzen. Darüber hinaus sind die geplanten Spa- und Wellnessanwendungen 
grundsätzlich als geräuscharm einzustufen und verfolgen im Wesentlichen das Ziel der Er-
holung.  
 
Zusätzliche Belastungen durch die Nutzung der Stellplatzanlage werden ebenfalls nur in 
geringfügigem Umfang erwartet. Die Stellplatzanzahl wird zwar erhöht, dies geschieht je-
doch durch die Realisierung einer unterirdischen und bis auf die zur Straße orientierten Zu- 
und Ausfahrt vollständig umschlossenen Parkebene. Die oberirdischen und nach allen Sei-
ten offenen Stellplätze bleiben unverändert bzw. werden durch die Anlage der Wegeverbin-
dung des Döberitzer Grünzugs sogar minimiert. Einzig im Bereich der Zu- und Ausfahrt der 
geplanten Stellplatzanlage zur Seydlitzstraße ist mit einer leicht gesteigerten Frequenz des 
Besucherverkehrs zu rechnen. Darüber hinaus ist aufgrund der verlängerten Öffnungszei-
ten der Spa- und Wellnessanlage mit einem erweiterten Nutzungszeitraum der Stellplatzan-
lage im Tagesverlauf im Vergleich zur früheren Nutzung zu rechnen. 
 
Zum geplanten Vorhaben wurde eine schalltechnische Untersuchung als Prognosegutach-
ten erstellt. Die Berechnungen des Gutachtens ergaben, dass die gebietsbezogenen Im-
missionsrichtwerte an den Nachweisorten im Einwirkungsbereich der Stellplatzanlage (ein-
schließlich Abluftanlage) sowohl tags als auch nachts nicht überschritten werden. Unzuläs-
sige Spitzenpegel im Sinne der TA Lärm sind nicht zu erwarten. Eine planungsrechtliche 
Sicherung der Einhaltung der Richtwerte erfolgt mittels textlicher Festsetzung (Nr. 11). Mit 
der Festsetzung wird gesichert, dass die Emissionen des geplanten Vorhabens nicht in 
Konflikt zu benachbarten sensiblen Nutzungen stehen, so dass die allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet sind (vgl. Kap. 3.5.1 und 
3.6). 
 
Aufgrund der geplanten Baukörperausrichtung sowie der geplanten Nutzung des Areals zu 
kommerziellen Zwecken im Sinne der Spa- und Wellnessanlage (keine Wohnnutzung) ent-
stehen innerhalb des Plangebietes bedingt durch die unmittelbar an den Geltungsbereich 
angrenzenden ungedeckten Sportanlagen des Poststadions keine unzumutbaren Lebens- 
und Arbeitsbedingungen.  
 
Mit der Umsetzung der Planung kann die Grundlage zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
(Betreuungspersonal, Hausmeister, Kursleiter o.ä.) gebildet werden. Die Belange der Wirt-
schaft einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen haben somit besondere Berücksich-
tigung im Aufstellungsverfahren gefunden. 
 
 

2. Auswirkungen auf die Umwelt 

Die geplanten Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sollen in der Art 
erfolgen, dass keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt und den Naturhaushalt zu 
erwarten sind. So konzentrieren sich die überbaubaren Grundstücksflächen im Wesentli-
chen auf bereits im Bestand versiegelte oder bebaute Bereiche. Die Inanspruchnahme von 
bislang unversiegelten Flächen kann so minimiert werden. 
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Aufgrund der Durchführung des Bebauungsplanverfahrens gemäß § 13 a BauGB gelten 
Eingriffe gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt oder planungsrechtlich zulässig, sodass kein Aus-
gleich erforderlich ist. Die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und 
die Anfertigung eines Umweltberichtes können entfallen. Die Voraussetzung der Durchfüh-
rung des Bebauungsplanverfahrens gemäß § 13 a Abs. 1 BauGB sind unter Pt. 2.3.10, Be-
bauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB, hergeleitet worden. Im Rahmen 
der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde geprüft, ob eventuell benachbarte Bebau-
ungspläne existieren, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusam-
menhang aufgestellt werden und sich kumulierend im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
auswirken können. Dies ist nach durchgeführter Prüfung nicht der Fall. 
 
Zur Begünstigung der gestalterischen Einfügung in die parkähnliche Struktur des Plange-
biets sowie unter Berücksichtigung der Darstellung des Geltungsbereichs im Flächennut-
zungsplan von Berlin als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sport sowie zum Erhalt der 
natürlichen Bodenfunktion, sollen mehrere Festsetzungen erfolgen:  
Mit der Befestigung für 50 % der Terrassenflächen in einem wasser- und luftdurchlässigen 
Aufbau, der dichten Bepflanzung mit hochwachsenden Sträuchern einer Fläche zum An-
pflanzen, der extensiven Begrünung von 1.500 m² Dachflächen sowie der gärtnerischen 
Anlage der nicht überbaubaren Grundstücksflächen wird ein fließender Übergang vom dicht 
mit Vegetation ausgestatteten Fritz-Schloss-Park im Westen zur den Sportanlagen des 
Poststadions im Osten an der Lehrter Straße geschaffen.  
 
Der sich innerhalb des Plangebiets befindende Baumbestand unterliegt den Regelungen 
die Berliner Baumschutzverordnung4, sodass die ggf. im Zusammenhang mit der Neuord-
nung des Gebiets erforderlich werdenden Fällungen entsprechend zu ersetzen sind. Nach 
gegenwärtigem Planungsstand ist bei der Realisierung des Vorhabens die Fällung von vor-
aussichtlich 38 Bäumen erforderlich, die unter die Bestimmungen der Baumschutzverord-
nung fallen. Sofern der Ersatzbedarf nicht oder nur teilweise auf dem Grundstück getätigt 
werden kann und keine geeigneten öffentlichen Pflanzstandorte verfügbar sind, kommt ge-
mäß Baumschutzverordnung eine Ersatzzahlung in Betracht. 
 
Im Rahmen der durchgeführten Biotoptypenkartierung  wurde festgestellt, dass keine ge-
schützten Biotope gemäß § 26a NatSchG Bln im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
vorhanden sind. 
 
Ungeachtet dessen sind im Rahmen des zwischen dem Land Berlin, vertreten durch das 
Bezirksamt Mitte von Berlin, und dem Eigentümer und Vorhabenträger des Plangebiets ge-
schlossenen Durchführungsvertrag ebenfalls Regelungen bei Feststellung des Umstands, 
dass im Plangebiet mit einer Belastung der Böden mit umweltgefährdenden Stoffen oder 
Kampfmitteln zu rechnen ist, aufgenommen worden (vgl. Kap. 3.9 Durchführungsvertrag).  
 
 

3. Auswirkungen auf den Verkehr 

Zum geplanten Vorhaben wurde eine verkehrliche Untersuchung erstellt (vgl. Kap. 3.4.1). 
Ergebnis des Gutachtens ist u.a., dass Umgestaltungen der vorhandenen Knotenpunkte 
aufgrund der zusätzlichen Verkehre nicht erforderlich sind, da die geringe Mehrbelastung 
ohne nennenswerte Auswirkungen auf die Verkehrsqualität aufgenommen werden kann.  
Mit der Umsetzung des geplanten Bauvorhabens werden somit keine spürbaren Auswir-
kungen auf den Verkehr erwartet. Die das Plangebiet umgebenden Straßen sind in der La-
ge, den durch das Vorhaben zusätzlich entstehenden Verkehr zu bewältigen.  

                                                
4 Verordnung zum Schutz des Baumbestandes in Berlin (Baumschutzverordnung – BaumSchVO vom 11. Januar 

1982, zuletzt geändert durch Art. I der Verordnung vom 05. Oktober 2007 (GVBl. S. 558) 
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Mit der den Geltungsbereich querenden Fuß- und Radwegeverbindung der Döberitzer Ver-
bindung wird die Erschließung durch den nicht motorisierten Verkehr optimiert.  
Da sich das Gelände in einem gut durch den öffentlichen Personennahverkehr erschlosse-
nen Gebiet befindet, kann darüber hinaus davon ausgegangen werden, dass ein nicht un-
erheblicher Anteil der Besucher öffentliche Verkehrsmittel verwendet.  
 
 

4. Ordnungsmaßnahmen 

Im Zuge der Umsetzung der Planung werden Abrissmaßnahmen auf dem Gelände erfor-
derlich. Diese werden durch den Vorhabenträger durchgeführt. 
 
Über die Sicherung von Geh-, Radfahrrechten für die Allgemeinheit sollen die Zuwegungen 
von der Seydlitzstraße zum bestehenden Hallenbad und zum Poststadion sowie die ge-
plante Döberitzer Verbindung in Ost-West-Richtung gesichert werden. 
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5. Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanzplan ung 

Einnahmen: 
keine 
 

Ausgaben: 
keine 
 
Dem Land Berlin entstehen keine Kosten. Die Kosten für das Verfahren des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans und die Umsetzung des geplanten Vorhabens trägt der Vorha-
benträger.  
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IV. VERFAHREN 

1. Mitteilung der Planungsabsicht Bebauungsplan 1-5 0 

Mit Schreiben vom 09. April 2008 teilte das Bezirksamt Mitte der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung I B und der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung die Absicht mit, für 
die Grundstücke Seydlitzstraße 6 und 7 im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit, ein verbindliches 
Bauleitplanverfahren mit der Bezeichnung 1-50 einzuleiten.  
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat in ihrem Schreiben vom 07. Mai 2008 ge-
äußert, dass auf Grundlage der vorgelegten Bebauungsplanunterlagen gegen die Pla-
nungsabsicht keine Bedenken bestehen.  
Im Hinblick auf die Sicherung gesamtstädtischer Planungen wurde folgendes angemerkt: 
Flächennutzungsplan 
Die Entwicklungsfähigkeit ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend prüfbar. Ei-
ne Neubebauung ist hinsichtlich der Vorprägung durch sportliche Nutzungen des gesamten 
Umfeldes des Poststadions mit angelagerten sportlichen Einrichtungen zu betrachten (ge-
decktes und ungedecktes Sportsymbol). Nach den Entwicklungsgrundsätzen 6 und 7 sind 
die Aspekte Angemessenheit und Vereinbarkeit mit der Umgebung auf die Gesamtfläche 
des Umfeldes Poststadion/ Fritz-Schloß-Park zu beziehen. 
 
Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 09. Mai 2008 mitgeteilt, 
dass das Plangebiet im Siedlungsraum des LEP eV liegt. Der Entwurf des Bebauungsplans 
steht in Einklang mit Ziel 1.0.1 LEP eV und dem Grundsatz aus §5 Abs. 2 LEPro 2007. Der 
Entwurf des Bebauungsplans ist den Zielen der Raumordnung angepasst. 
Die Festlegungskarte 1 des Entwurfes des LEP B-B stellt das Plangebiet als Gestaltungs-
raum Siedlung dar, in dem eine Siedlungsentwicklung zulässig sein soll. 
 
 

2. Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan 1-50 

Das Bezirksamt Mitte von Berlin hat in seiner Sitzung am 06.05.2008 den Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes 1-50 gefasst. (Beschluss Nr. 344). 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch im Amtsblatt für Berlin 
Nr. 27 vom 13.06.2008 auf Seite 1528 öffentlich bekannt gemacht. 
 
 

3. Mitteilung der Planungsabsicht vorhabenbezogener  Bebauungsplan 1-50 VE 

Mit Schreiben vom 05.06.2009 teilte das Bezirksamt Mitte der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung die Absicht mit, auf dem Areal des ehemaligen Sommerbades den Bebau-
ungsplan 1-50 als vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1-50 VE zur Schaffung der Pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung eines Wellnessbades fortzuführen.  
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat in ihrem Schreiben vom 06. Juli 2009 geäu-
ßert, dass gegen die Absicht, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1-50 VE aufzustel-
len, keine Bedenken bestehen. Voraussetzung dafür ist das Vorliegen eines entsprechen-
den Antrages von dem Vorhabenträger und das nachvollziehbare Darlegen der Entwick-
lungsfähigkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes aus dem FNP (Grünfläche mit 
Sportsymbol) gemäß Entwicklungsgrundsatz 7. 
In der weiteren Planung ist für den übergeordneten Döberitzer Grünzug, der von der Turm-
straße bis zum Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal geführt werden soll, eine Verbindung 
über den geplanten Parkplatz zu berücksichtigen, die durch ein Geh- und Radfahrrecht zu 
sichern ist.  
Des Weiteren befindet sich die Trasse der geplanten U-Bahnlinie 5 im Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans.  
Nach Wertung der derzeitigen Verhältnisse werden somit durch das Vorhaben dringende 
Gesamtinteressen Berlins berührt, sodass das Verfahren vom Bezirksamt gemäß § 7 AG-
BauGB durchgeführt werden kann. 
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Es bestehen seitens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung keine grundsätzlichen Be-
denken gegen die Anwendung des § 13a BauGB. Sofern das Verfahren danach durchge-
führt wird, sind Eingriffe in Natur und Landschaft, die auf Grund der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu erwarten sind, keine auszugleichende Eingriffe im planungsrechtlichen Sinne 
(§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB).  
 
 

4. Antrag auf Einleitung und Durchführung eines vor habenbezogenen Bebauungsplans 

Mit Schreiben vom 20.08.2009 wurde seitens des Vorhabenträgers, der Amala Spa Berlin 
GmbH & Co. KG, die Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gemäß § 12 
Abs. 2 BauGB für das Vorhabengrundstück im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit, beantragt. 
 
 

5. Änderungsbeschluss 

Das Bezirksamt Mitte von Berlin hat am 29.09.2009 den Beschluss zur Weiterführung des 
Bebauungsplans 1-50 als vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1-50 VE gefasst. (Be-
schluss Nr. 795). Darüber hinaus wurde neben der Durchführung der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Behördenbeteiligung gem. § 4 
Abs. 2 BauGB der Beschluss gefasst, das vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren  
1-50 VE auf der Grundlage des § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB als beschleunigtes Ver-
fahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB fortzuführen. 
Der Änderungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch im Amtsblatt für Berlin 
Nr. 50 vom 30.10.2009 auf Seite 2.526 öffentlich bekannt gemacht. 
 
 

6. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Für das vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren 1-50 VE wurde in der Zeit vom 23. 
November 2009 bis einschließlich 23. Dezember 2009 die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, die am 19. November 2009 in der Tagespres-
se (Berliner Morgenpost, Berliner Zeitung, Der Tagesspiegel) veröffentlicht wurde, fand in 
den Räumen des Bezirksamts Mitte von Berlin, Abt. Stadtentwicklung, Amt für Planen und 
Genehmigen, Fachbereich Stadtplanung, statt.  
Darüber hinaus wurde die Planung (Bebauungsplanentwurf und Begründung) im Internet 
(www.berlin.de/ba-mitte/org/stadtplanung/bauleitplanung.html) veröffentlicht.  
 
Ein Bürger hat die Gelegenheit zur Einsichtnahme in den Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan wahrgenommen und sich in die Unterschriftenliste eingetragen. Es wurde 
eine schriftliche Stellungnahme eingereicht., durch die jedoch keine Einwände gegen die 
Planung vorgebracht wurde. Zusätzlich hat sich eine Behörde mit einer schriftlichen Stel-
lungnahmen am Verfahren beteiligt. 
 
Die Auswertung des Verfahrensschritts der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit hat zu 
keiner, die Grundzüge der Planung berührenden Änderung geführt. Der Planung entgegen-
stehende Sachverhalte liegen nicht vor. 

7. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf fentlicher Belange 

Für das vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren 1-50 VE wurde die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchge-
führt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 26. März 2010 von der 
Planung unterrichtet und um Stellungnahme binnen eines Monats gebeten. 
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Die Auswertung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB hat zu keiner die Grundzüge der Planung berührenden Änderung 
geführt. Der Planung entgegenstehende Sachverhalte liegen nicht vor.  
Neben Ergänzungen der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurden 
folgende Ergänzungen/ Modifizierungen an der Planung vorgenommen: 
 

· Erarbeitung eines Gutachtens zur Berücksichtigung der verkehrlichen Auswirkungen; 
· Erarbeitung einer schalltechnischen Untersuchung zur Berücksichtigung der Lärmein-

wirkung des geplanten Vorhabens. 
 
Darüber hinaus sind im Rahmen der Plankonkretisierung Anpassungen der Planzeichnung 
sowie der Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1-50 VE vorgenommen 
worden. Diese Anpassungen berühren nicht die Grundzüge der Planung, dennoch werden 
parallel zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB aufgefordert, 
zu den geänderten Planinhalten erneut Stellung zu nehmen, ob deren Belange betroffen 
sind. Im Einzelnen wurden folgende Modifizierungen/ Ergänzungen vorgenommen: 
 
· Änderung der Darstellung der Gebietskategorie von Sondergebiet in eine vorhabenbe-

zogene Kennzeichnung für überbaubare Grundstücksflächen sowie Wegeflächen, Flä-
chen für Anlieferungen sowie Stellplätze und Tiefgaragen (graue Darstellung mit Abstu-
fungen) und nicht überbaubare Grundstücksflächen (grüne Darstellung). Die Nut-
zungsartfestsetzung des gesamten Plangebietes „Spa und Wellness“ bleibt erhalten. 

· Änderung der Festsetzung einer Grundfläche (GR) in die Festsetzung einer Grundflä-
chenzahl (GRZ). 

· Modifizierung der Abgrenzung der Tiefgarage zur Schaffung von Pflanzflächen im Be-
reich der östlichen Grundstücks- und Plangebietsgrenze (einschließlich Ergänzung der 
schalltechnischen Untersuchung und Integration in der Begründung zur Berücksichti-
gung der sich ggf. daraus ergebenden Auswirkungen). 

· Aufnahme der textlichen Festsetzung Nr. 7 i.V.m. der zeichnerischen Darstellung einer 
Fläche zum Anpflanzen (siehe voranstehender Punkt). 

· Aufnahme der textlichen Festsetzung Nr. 9 „Die nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen sind gärtnerisch anzulegen und zu erhalten.“ 

· Streichung des Begriffs Massagen aus der Nutzungsbeschreibung „Spa und Wellness“, 
da Massagen bereits mit dem Begriff Gesundheits- und Erholungsangebote abgedeckt 
werden. Zusätzlich werden die Punkte Schwimmbad, Räume für Büros und Verwal-
tungsnutzung sowie Lager und Technikräume ergänzt.  

· Ergänzung der Geschossangaben um Festsetzungen maximaler Oberkanten über 
NHN. 

· Planungsrechtliche Sicherung eines überdachten Verbindungsgangs, welcher keine 
Geschossfläche erzeugt, innerhalb der Fläche G (TF Nr. 6) anstelle der bisherigen ü-
berbaubaren Grundstücksfläche mit einem Vollgeschoss. 

· Aufnahme der textlichen Festsetzung Nr. 8 zur extensiven Dachbegrünung sowie die 
Aufnahme der textlichen Festsetzung Nr. 9 zur gärtnerischen Anlage der nicht über-
baubaren Grundstücksflächen zur Optimierung der städtebaulichen Einfügung des ge-
planten Vorhabens in den umgebenden Grünraum des Fritz-Schloss-Parks. 

· Aufnahme der Festsetzung Nr. 11 zum Schutz der angrenzenden Nutzungen vor et-
waigen Schallimmissionen bedingt durch das geplante Vorhaben.  

· Korrektur der ehem. TF Nr. 7 (jetzt TF Nr. 12) gem. Musterfestsetzung (Schwefeloxi-
den anstelle von Schwefeldioxiden). 

· Entfall der ehemaligen textlichen Festsetzung Nr. 9 (außer Kraft treten der bisherigen 
Festsetzungen) aufgrund der fehlenden Notwendigkeit bzw. Anwendbarkeit.  
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C. ANLAGEN 
 

1. Textliche Festsetzungen 

 
1. Das Vorhabengrundstück "Spa und Wellness" dient der Errichtung einer Spa- und Wellnessan-
lage.  
 
Zulässig sind folgende Nutzungen / Anlagen, die dieser Zweckbestimmung dienen: 
- Sauna, 
- Fitness, 
- Schwimmbad, 
- Gesundheits- und Erholungsangebote, 
- Restaurant, 
- Räume für Büros und Verwaltungsnutzungen 
- sowie Lager und Technikräume. 
 
2. Innerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind Stellplätze aus-
schließlich innerhalb der gekennzeichneten Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen zulässig. 
 
3. Innerhalb der Flächen T1, T2, T3 und T4 sind ausschließlich bauliche Anlagen zulässig, die kei-
ne Geschossfläche erzeugen, wie Außenschwimmbecken, Terrassen und weitere die Spa- und 
Wellnessanlage ergänzende bauliche Anlagen. 
 
4. Innerhalb der Flächen T1, T2, T3 und T4 sind Außenschwimmbecken mit einer Wasserfläche 
von insgesamt maximal 250 m² sowie Terrassen mit einer Fläche von insgesamt maximal 1.250 m² 
zulässig. 
 
5. Von den innerhalb der Flächen T1, T2, T3 und T4 insgesamt maximal zulässigen 1.250 m² Ter-
rassenflächen sind mindestens 50 % in einem wasser- und luftdurchlässigen Aufbau herzustellen. 
Die Durchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, As-
phaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.  
  
6. Innerhalb der Fläche G ist nur ein überdachter Verbindungsgang zulässig, der keine Geschoss-
fläche erzeugt. 
 
7. Die Fläche zum Anpflanzen ist dicht mit hochwachsenden Sträuchern zu bepflanzen. Die Be-
pflanzungen sind zu erhalten. 
 
8. Innerhalb des Geltungsbereiches sind mindestens 1.500 m² der Dachflächen extensiv zu begrü-
nen. 
 
9. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu erhalten. 
 
10. Die Fläche W ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten.  
 
11. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind nur solche Betriebe und 
Anlagen zulässig, die die benachbarten schützbedürftigen Nutzungen nicht wesentlich stören. 
Die von der Fläche ausgehenden Lärmemissionen müssen so begrenzt sein, dass die Beurtei-
lungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten unter Berücksichtigung der Vorbelastung die 
Immissionsrichtwerte von 60 db(A) tags und 45 db(A) nachts nicht überschreiten. Die Beurteilung 
der Einhaltung der Immissionsrichtwerte erfolgt nach der "Technischen Anleitung zum Schutz ge-
gen Lärm - TA Lärm" in der Fassung vom 26. August 1998. 
 
12. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas 
oder Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, 
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wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub 
bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von 
Heizöl EL entsprechen. 
 
13. Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten a und b ist zugleich Straßenbegrenzungs-
linie. 
 
 
Hinweise: 
 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs der Verordnung über die Erhaltung 
baulicher Anlagen und der städtebaulichen Eigenart eines Gebietes im Verwaltungsbezirk Tiergar-
ten von Berlin vom 23. Dezember 1988 (GVBI. S. 2446). 
 
Das Plangebiet ist Bestandteil des auf Grundlage von § 171b BauGB durch Senatsbeschluss 
(Amtsblatt für Berlin Nr. 62 vom 16. Dezember 2005, S. 4613) festgelegten Stadtumbaugebietes 
Tiergarten - Nordring/ Heidestraße. 
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2. Abstandsflächen (ohne Maßstab) 

 

 
 

 


